
Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Nieder-Olm, der Ortsgemeinden Essenheim, 
Jugenheim, Klein-Winternheim, Ober-Olm, Sörgenloch, Stadecken-Elsheim, Zornheim und der Stadt Nieder-Olm

Nr. 1/2 Donnerstag, den 8. Januar 2026 33. Jahrgang

v.l.: Kerstin Baumann, Amelie Berghöfer, Ute Breivogel, Yannis Eckert, Doris 
Leininger-Rill, Konrad Keßler, Benjamin Warnecke

Seniorenfastnacht 
2026 

für alle Senior/-innen der 
gesamten Verbandsgemeinde

Helau und aufgepasst! 
Am Sonntag, 1. Fe-
bruar, verwandelt sich 
die Selztalhalle Stade-
cken-Elsheim von 
14.11 bis ca. 17.30 

Uhr in eine närrische Spaß-Zone für al-
le Senior/-innen der gesamten Ver-
bandsgemeinde! Freuen Sie sich auf 
gute Laune, Tanz- und musikalische 
Darbietungen sowie auf den Narren-
Nachwuchs in Aktion. Der Eintritt für 
die Sitzung, inklusive Essen und Ge-
tränke, beträgt 10 Euro. Wenn Sie aus 
anderen Ortsgemeinden anreisen und 
den eigens dafür gecharterten Bus nut-
zen möchten, fällt ein zusätzlicher Auf-
preis von 10 Euro an. Senior/-innen 
aus Stadecken-Elsheim können ihre 
Eintrittskarten im Büro der Ortsgemein-
de erwerben. Alle anderen Bürger/-in-
nen erhalten ihre Karten im Senioren-
büro bei Frau Michele, Tel: 06136 691-
2183 oder per E-Mail: margot.michele
@vg-nieder-olm.de. Empfänger von 
Grundsicherung zahlen nur die Hälfte 
des Veranstaltungspreises.
 Text: M.M./Logo: VG Nieder-Olm

Integrierte Gesamtschule Nieder-Olm
Anmeldetermine für die Schüler/-innen der neuen 5. Klassen 

Am Donnerstag, 15. Januar, findet um 19.30 Uhr eine Info-Veranstaltung zum 
Konzept und der Anmeldung in der Mensa der IGS Nieder-Olm statt. Die Anmel-
dung erfolgt kontaktlos in zwei Schritten:

1.  Das Anmeldeformular füllen Sie bitte digital aus und senden es bis spätestens 
Montag, 02.02., 16 Uhr, an uns zurück. Das Online-Anmeldeformular finden Sie 
ab dem 26.01., 8 Uhr, auf unserer Homepage.

2.  Die weiteren ausgefüllten Anmeldeunterlagen geben Sie bitte in der IGS Nie-
der-Olm ab. Hierzu steht unser Briefkasten am Haupttor und eine Einwurfmög-
lichkeit am Haupteingang (auf dem Schulgelände) zur Verfügung. Die Unter-
lagen werfen Sie bitte bis spätestens Montag, 02.02., 16 Uhr, ein. 

Die Anmeldeunterlagen und weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.igsno.de. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nur am Anmeldeverfahren teil-
nimmt, wenn uns die nötigen Unterlagen termingerecht und vollständig vorliegen!

Info-Abend zum Abitur an der IGS Nieder-Olm
Am Mittwoch, 4. Februar, 19.30 Uhr, findet an der Integrierten Gesamt-
schule Nieder-Olm, Karl-Sieben-Straße 33, eine Info-Veranstaltung zur 
gymnasialen Oberstufe statt. Schüler/-innen der 10. Klassen der umliegen-
den Realschulen und Gymnasien sowie deren Eltern sind herzlich eingela-
den, sich über das Konzept der Oberstufe, das Kursangebot und die in Klas-
se 11 neu einsetzenden Fremdsprachen zu informieren. Weitere Infos unter: 
www.igsno.de – Jahrgang 11-13 (SEK II).  R.So.

Mitmachen bei der NABU-Vogelzählung: 
„Stunde der Wintervögel“ 

Vom 9.-11. Januar findet 
zum 16. Mal die bundeswei-
te „Stunde der Wintervögel“ 
statt, und auch der NABU in 
Rheinhessen ruft zur Teil-
nahme auf. „Im vergange-
nen Januar haben deutsch-
landweit 122.000 Menschen 
mitgezählt, was uns sehr 
freut und auch für 2026 
auf viele Teilnehmer hoffen 
lässt“, sagt Rainer Michalski 
von der NABU-Regionalstel-
le Rheinhessen-Nahe. 2025 
lagen auf den ersten 3 Plät-
zen Haussperling, Kohlmeise und Blaumeise. Es folgten Amsel und Feldsperling. 
„Aufgrund des reichen Angebotes an Waldfrüchten und des milden Winters, der 
gefiederte Gäste aus Nordeuropa zum Bleiben animierte, war die Zahl der beob-
achteten Vögel jedoch geringer als in den Vorjahren“, berichtet der Naturschützer. 
„Wir sind gespannt, wie es 2026 weitergeht.“
Wer mitmachen möchte, beobachtet eine Stunde lang die Vögel am Futterhäus-
chen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet die Ergebnisse dem 
NABU. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste 
Anzahl Vögel notiert, die im Lauf einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beob-
achtungen können unter www.stundederwintervoegel.de oder über die kostenlose 
NABU-App „Vogelwelt“ bis 19. Januar gemeldet werden. Text: Ra.Mi./Foto: K.Bü.

Wenige Tage vor Weihnachten wurde 
im Foyer des Rathauses Nieder-Olm 
bereits ein in mehrfacher Hinsicht ge-
wichtiges Geschenk übergeben. Herr 
Yannis Eckert, glücklicher Gewinner 
der Verlosung eines Balkonkraftwerks 
beim vierten Klimaschutztag der Ver-
bandsgemeinde, nahm seine neue, 
nachhaltige Energiequelle entgegen.
Überreicht wurde das Balkonkraft-
werk von Doris Leininger-Rill, Erste 
Beigeordnete sowie Dezernentin der 
Abteilung 3 (Bauen, Umwelt und Ver-
kehr), gemeinsam mit Ute Breivogel 
(Büroleiterin), Kerstin Baumann (stellv. 
Leiterin der Abteilung 3) sowie den Mit-
arbeitenden des Bereichs Klimaschutz, 
Amelie Berghöfer, Benjamin Warnecke 
und Klimaschutzmanager Konrad Keß-
ler. In angenehmer Atmosphäre blieb 
Zeit für Gespräche, ein gemeinsames 
Foto sowie hilfreiche Hinweise zur Ins-
tallation und Nutzung der Anlage.
„Mit der Verlosung eines Balkonkraft-
werks möchten wir zeigen, dass Klima-
schutz alltagstauglich ist und ganz kon-
kret zu Hause beginnen kann. Solche 
Aktionen wecken Interesse und führen 
oft zu weiteren Schritten, sich mit eige-

ner Stromerzeugung zu beschäftigen“, 
betont Doris Leininger-Rill.
Bereits im vergangenen Jahr hatte die 
Verbandsgemeinde eine ähnliche Ak-
tion durchgeführt und damit positive 
Erfahrungen gesammelt. Auch diesmal 
erwies sich die Verlosung als zusätz-
licher Anreiz, den diesjährigen Klima-

schutztag der Verbandsgemeinde Nie-
der-Olm zu besuchen. Die Verbands-
gemeinde Nieder-Olm gratuliert Herrn 
Eckert herzlich zu seinem Gewinn und 
bedankt sich bei allen Beteiligten, die 
zum erneuten Gelingen des Klima-
schutztages beigetragen haben.
 Text: M.Mo./Foto: VG Nieder-Olm

Vom Klimaschutztag ins eigene Zuhause
Gewinner freut sich über Balkonkraftwerk



Bürgerservice

Notdienste

Polizei...........................................................................................110

Notruf / Feuer.......................................................................112

Rettungsdienst / Notarzt / Krankentransport.....06131 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst....................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind,
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst.................................01805 666161
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Telefonseelsorge...............................................0800 111-0111
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich     und 0800 111-0222

Apothekennotdienst...........................................01805 258825
www.lak-rlp.de plus Postleitzahl des Standortes
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
Außerhalb der Dienstzeit Rufweiterschaltung
Entstörungsdienst............................................................06135 6500

Abwasser / Kläranlage
Rufbereitschaft............................................................0171 3628748
Bei Verstopfungen in Kanalhausanschlüssen
wenden Sie sich bitte direkt an ein Reinigungsunternehmen.

Erdgas- und Stromversorgung
EWR Netz GmbH, Alzey
während der üblichen Geschäftszeiten.....................06241 848-300
Bei Störfällen 
rund um die Uhr............................................................0800 1848800

AWO Rheinland e.V. / Migrationsberatung  
für erwachsene ZuwanderInnen 
Migration-Mainz@AWO-Rheinland.de  06131 670091 
Angebot in Nieder-Olm, Rathaus der VG, Raum 234 
Sprechzeiten: Di 12.30-15.30 Uhr n. vorheriger Terminvereinbarung

Betreuungsverein der Lebenshilfe Mainz-Bingen e.V. 
Kurt-Schumacher-Str. 41 B, Mz-Gonsenheim  06131 337008 
btv@btv-lebenshilfe.de; www.btv-lebenshilfe.de

Betreuungsverein des DRK KV Mainz-Bingen e.V. 
Patientenverfügungen & Vorsorgevollmachten 06131 269-37 u. -76

Bürgerbüro der VG Nieder-Olm 
Mo + Do 8-16 Uhr, Di 8-19 Uhr, Mi 8-12.30 Uhr,  
Fr 7-12.30 Uhr, jeden 1. Sa/Monat 9-12 Uhr  06136 69-12222

Caritas-Schwangerenberatung Nieder-Olm 
Beratungsstelle f. Frauen in Schwangerschaft  
und Notsituationen 
caritas-zentrum St. Elisabeth, Burgstr. 5 06136 7520288

Deutscher Kinderschutzbund Nieder-Olm / Oppenheim 
Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
Postplatz 1, Oppenheim 06136 1314 

Entsorgungszentrum Budenheim 
Schwarzenbergweg, Budenheim;  

EUTB – Teilhabeberatung für Menschen  
mit Behinderung und Angehörige  
Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, Mainz e.V. 
Kostenlose unabhängige Beratung in allen Fragen  
zur Rehabilitation und Teilhabe am sozialen Leben 
Mit Terminvergabe: Mo + Mi jew. 10-16 Uhr;  
Do 9.30-12.30 Uhr; Fr 10-15 Uhr 

 
Kreuzstraße 3, Nieder-Olm  06136 7693999 
ZsL Mainz e.V.; eutb-mainz@zsl-mainz.de

Gemeindebüchereien:  
Essenheim: Kirchstr. 2:  
Di 18-19.30 Uhr, Do 16-18.30 Uhr, Fr 16-18 Uhr 
Klein-Winternheim, Mediathek, Hauptstr. 6: 
Di 16-18 Uhr, Do 16-18 Uhr 
Nieder-Olm: Stadtbücherei, Ludwig-Eckes-Halle, Pariser Str. 151:  
Mo 17-19 Uhr, Mi 15-18 Uhr, Do 10-11 + 16-19 Uhr, Tel. 760243. 

 
, Camarahaus, Alte Landstr. 30:  

Mi 16-18 Uhr, Fr 17-18 Uhr (mit Ausnahme der Ferienzeit) 
Ober-Olm: Schulstr. 2: Mo 16-18 Uhr, Di 10-12 Uhr + Fr 15-18.30 Uhr  
Sörgenloch: Place de Ludes 10: Di 16-18 Uhr, Do 17-19 Uhr 
Stadecken-Elsheim: Auf der Langweid 10:  
Mo 17-18.30 Uhr + Do 16-17.30 Uhr 
Zornheim: Kirschgartenstr. 2:  
Di 17.30-19 Uhr, Do 16-18 Uhr, So 10.30-12 Uhr

Humuswerk Essenheim 
Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa 8-12 Uhr (nur Grünschnitt)

Interessenvertretung für Patienten-&-Versicherte 
(IVPV) 

 
An der Oberhecke 34, Sörgenloch o. 0172 6151411  
interessenvertretung@patienten-versicherte.de o. 0172 6161361

Jugendamt der Kreisverwaltung MZ-Bingen 
Nieder-Olm: Tobias Lamp  06132 787-13135 
lamp.tobias@mainz-bingen.de 
Klein-Winternheim, Ober-Olm, Sörgenloch, Zornheim: 
Nelly Schönhofer  06132 787-13830 
schoenhofer.nelly@mainz-bingen.de 
Essenheim, Jugenheim, Stadecken-Elsheim:  
Rebecca Walter 06132 787-13163 
walter.rebecca@mainz-bingen.de

Jugendhaus Nieder-Olm Ludwig-Eckes-Halle 
 

Einzelgespräche Do 16-18 Uhr,  

bitte Aushänge am Haus beachten 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 
Georg-Rückert-Straße 11, Ingelheim am Rhein 06132 787-0 
kreisverwaltung@mainz-bingen.de  
www.mainz-bingen.de

„Leben teilen“ (mittwochs im Camarahaus Nieder-Olm) 
Kleiderkammer: vormittags von 9-12 Uhr nur für Abholer,  
nachmittags von 15-17 Uhr für Abgabe der Kleiderspenden. 
Brotkorb: 10-11.30 Uhr. Schreibstube: 8.30-11.30 Uhr

Mainzer Hospizgesellschaft Christophorus e.V. 
Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst  
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Mobile 
Unterstützung und Begleitung von Familien mit einem  
lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen 
kinderhospiz@mainzer-hospiz.de 
Beratungsstelle: Im Niedergarten 18,  
Gonsbergcampus (Studio), Mainz-Gonsenheim 06131 235531 
SAPV von Kindern und Jugendlichen 
Medizin. Versorgung v. Familien mit nicht heilbaren, fortschreitenden 
und weit fortgeschrittenen Erkrankungen im eigenen Zuhause 
kinderpalliativteam@mainzer-hospiz.de 06131 6362568

Musikschule Verbandsgemeinde Nieder-Olm 
Mo-Do 9-12 Uhr, Di 14.30-18.30 Uhr 06136 69-12190  
 oder    69-12191

 
Kostenlose, trägerübergreifende Beratung und Unterstützung rund 

 
 

Kompetenzzentrum  06136 7664670 
Pariser Str. 104, Nieder-Olm

Psychosoziale und Sucht-Beratung Reling 
Pariser Str. 110, Nieder-Olm  06136 922280 

Rheinhessen-Bad Nieder-Olm 
Freibad: geschlossen 
Hallenbad: Mo geschlossen; Di + Fr 7-8 Uhr und 10.15-22 Uhr;  
Mi 7-8 Uhr und 12-22 Uhr; Do 7-8 Uhr und 14-22 Uhr;  
Sa, So + Feiertag 9-20 Uhr 
Sauna: Mo 14-22 Uhr; Di bis Fr 10.15-22 Uhr;  
Sa, So + Feiertag 9-20 Uhr 
Weitere Infos unter www.rheinhessen-bad.de

Schiedsamt der VG Nieder-Olm  
Schiedsmann: herbert.petri@vg-nieder-olm.de 
Stv. Schiedsmann: andreas.herms@vg-nieder-olm.de 
Sprechstunden i.d.R. jeden 2. und 4. Di von 17-18.30 Uhr; 
in dieser Zeit auch telefonisch unter 06136 69-19008. 
Bitte setzen Sie sich vorab wegen eines Termins per E-Mail  
in Verbindung.

Seniorenbeirat Landkreis Mainz-Bingen 
Ansprechpartner: Ute Poßmann  06132 787-3303 
possmann.ute@mainz-bingen.de

Seniorenjobs in Mainz-Bingen – Beruf: Rente 
Kontakt: Ute Poßmann, Kreisverwaltung Mainz-Bingen,  
Georg-Rückert-Str. 11, Ingelheim am Rhein, 
seniorenjobs@mainz-bingen.de   06132 787-3303  
www.seniorenjobs-mainz-bingen.de

Seniorenbüro der VG Nieder-Olm 
Ansprechpartnerin: Margot Michele 06136 69-12183 
Beratung / Information für Senior/innen, Rentenbeantragung 
Rathaus, Pariser Str. 110, Nieder-Olm 
margot.michele@vg-nieder-olm.de

Seniorenverband BRH 
Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen,  
Kreisverband Mainz-Alzey 
Vorsitzender N. N.   
Kreisverband Bingen 
Vorsitzender Egbert Albien   06130 940666

Sozialpsychiatrischer Dienst 
der Kreisverwaltung Mainz-Bingen  
Anna Pitthan 06132 7874355 
pitthan.anna@mainz-bingen.de

Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie 
Angebote für Menschen mit geistiger  
und mehrfacher Behinderung 
Aufnahme und Beratung  06131 3042914077 
www.nrd.de, info@nrd.de

Technisches Hilfswerk – THW Ortsverband Wörrstadt 
Sophie-Opel-Straße 15, Wörrstadt 06732 60094040 
Einsatzhandy 24h: 0174 3388039

VdK Beratungsangebot 
Beratung in sozialrechtlichen Angelegenheiten, 
insb. Arbeitslosen-, Renten- und Behindertenrecht 
Kreisgeschäftsstelle, Erthalstr. 1, Mainz, 06131 60472-30 
kv-mainz-bingen@rlp.vdk.de (vorrangig),  
www.vdk.de/rheinland-pfalz 
Sprechstunden Mo-Do 9-12 Uhr, Termine n.V.  
OV Ober-Olm: Vorsitzender Hans Portz, Tel.   06136 919858 
ov-ober-olm@vdk.de

Weißer Ring e.V. 
Hilfe für Kriminalitätsopfer, bundesweite Notruf-Nr.  116006

 
 

Mi + Fr 12-16 Uhr, Sa 9-16 Uhr

SELBSTHILFEGRUPPEN:
____________________________________________________________

Deutsche ILCO e.V. 
Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und Darmkrebserkrankte; 
Haus der Vereine, Maria-Montessori-Straße 

 
Info: Reuter 06136 2035

Diabetes Selbsthilfegruppe 
für Pen- und Pumpenträger/-innen und Angehörige  
jeden 4. Mi/Monat um 19 Uhr (außer Sommerferien) 
Ort: Christianshof, Gutsschänke am Selzbogen,  
Außerhalb 14 in 55278 Hahnheim 
Kontakt: anadigilog@e-mail.de (Anmeldung)  0176 46182926

Fibromyalgie-SHG Alzey und Umgebung 
Infos:  
Daniela Destradi   06241 594675 
Heike Gamradt  0163 8696127

Freundeskreis Nieder-Olm 
Suchtkrankenhilfe Rheinhessen e.V. 
Camarahaus: Mo 19 Uhr,  
Angehörigengruppe jeden 1. + 3. Mo/Monat 
www.suchtkrankenhilfe-nieder-olm.de 06732 6008808

Pro Retina Deutschland e.V. 
Selbsthilfevereinigung von Menschen  
mit Netzhautdegenerationen 06136 850579

Rückenwind 
Selbsthilfegruppe für Suchterkrankungen 
Ev. Gemeindehaus Jugenheim, Hintergasse 19,  
Mi ab 19 Uhr 0176 98630649 
paul-rueckenwind@t-online.de, www.shg-rueckenwind.de

Selbsthilfegruppe Angehörige nach Suizid 
Treffen jeden 1. + 3. Do/Monat um 17 Uhr 
Hemingway Lounge, Alzeyer Str. 20, Undenheim 
Selbsthilfegruppenachsuizid@gmx.de 
Heike Frohnhöfer 0171 4056422

SHG Endomäleon-pcs-rlp 
Treffen 1x/Monat Di 
Infos per WhatsApp bei Saskia Hesseldenz-Moog 0171 5294352
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VG Nieder-Olm 

Pariser Straße 110
55268 Nieder-Olm
Telefon: 06136 69-0
Fax: 06136 69-161-1994
rathaus@vg-nieder-olm.de
www.vg-nieder-olm.de
Bürgermeister:  Ralph Spiegler
Telefon: 06136 69-11000
Sprechzeiten: Verwaltung
Mo 08:00 – 12:30 Uhr und
 14:00 – 16:00 Uhr
Di 08:00 – 12:30 Uhr und
 14:00 – 19:00 Uhr
Mi 08:00 – 12:30 Uhr
Do 08:00 – 12:30 Uhr und
 14:00 – 16:00 Uhr
Fr 07:00 – 12:30 Uhr
Sa geschlossen
Vorsprache nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung
1. Beigeordnete: Doris Leininger-Rill
Telefon: 06136 69-13000
Beigeordnete: Nina Klinkel
Beigeordneter: Rainer Malkewitz
Ehrenamtliche Beauftragte:
Beauftragter für Tourismus und Radverkehr:
Rainer Malkewitz
Beauftragter für Ehrenamt:
Eric Schmahl
Gleichstellungsbeauftragte:
Inge Brauburger 06136 69-19011
E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@vg-nieder-olm.de
Termine nach tel. Vereinbarung
Verkehrslärmbeauftragter:
Robert Zindler
E-Mail: verkehrslaermbeauftragter@vg-nieder-olm.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Beirat für Menschen mit Behinderungen:
Vorsitzende: Heidrun Rumpel 
 Cathrin Oehler
Stellv. Vorsitzende: Carina Heil
E-Mail: behindertenbeirat@vg-nieder-olm.de
Seniorenbeirat:
Vorsitzende:  Ingrid König
Telefon: 06136 88515
 ingrid.i.koenig@t-online.de 
Stellvertreter: Wendelin Schultheis
Telefon: 06136 88185
 weschultheis@web.de
Stellvertreterin: NN
Schiedsamt:
Schiedsmann:  Herbert Petri
E-Mail: herbert.petri@vg-nieder-olm.de
Stv. Schiedsmann:  Andreas Herms 
E-Mail: andreas.herms@vg-nieder-olm.de 
Sprechstunden:  Di 17:00 – 18:30 Uhr
 i. d. R. jeden 2. und 4. Di
In dieser Zeit auch telefonisch unter 06136 69-19008.
Bitte setzen Sie sich vorab wegen eines Termins per 
E-Mail in Verbindung.
Bankverbindungen:
Rheinhessen Sparkasse:
IBAN DE83 5535 0010 0152 0020 02
SWIFT/BIC MALADE51WOR
Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE67 5605 0180 0017 0437 53
SWIFT/BIC MALADE51KRE
Volksbank Darmstadt Mainz
IBAN DE26 5519 0000 0048 0480 11
SWIFT/BIC  MVBMDE55XXX

Sprechtag
der Bürgerbeauftragten des Landes 
Rheinland-Pfalz
Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz 
lädt Sie herzlich ein.
Termin: 5. Februar 2026, Büro der Bürgerbeauftrag-
ten in Mainz. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Be-
schwerden und Probleme mit Behörden in Rhein-
land-Pfalz persönlich vorzutragen!
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Anmeldefrist: 22. Januar 2026

Anmeldung unter 
poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de
www.diebuergerbeauftragte.rlp.de
06131 28999-99
Die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz

Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm
Zentrale Dienste und Finanzen
Festsetzung der Grundsteuer A und 
Grundsteuer B für das Kalenderjahr 
2026 
durch öffentliche Bekanntmachung
Für alle Ortsgemeinden und die Stadt Nieder-Olm 
innerhalb der Verbandsgemeinde Nieder-Olm bleibt 
der Hebesatz für die Grundsteuer A unverändert bei 
345 v. H.
Für die Ortsgemeinden Essenheim, Jugenheim, 
Klein-Winternheim, Ober-Olm, Sörgenloch und 
Zornheim sowie die Stadt Nieder-Olm bleibt der 
Hebesatz für die Grundsteuer B unverändert bei 465 
v. H. Für die Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim bleibt 
der Hebesatz für die Grundsteuer B unverändert bei 
475 v. H.
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntma-
chung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz betrifft 
alle Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2026 
die gleiche Grundsteuer A sowie die gleiche Grund-
steuer B wie im Vorjahr zu entrichten haben. Die Ab-
gabenhöhe ergibt sich aus dem zuletzt ergangenen 
Bescheid, soweit keine gesonderte Mitteilung erfolgt 
ist.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
treten für die Steuerschuldner die gleichen Rechts-
wirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
Dies bedeutet, dass für das Kalenderjahr 2026 die 
Steuerschuld automatisch und ohne dass ein neuer 
Bescheid ergeht zu den jeweiligen Fälligkeitstermi-
nen entrichtet werden muss. Die Fälligkeitstermine 
sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden 
Jahres.
Es erfolgt lediglich bei einer Änderung (z. B. Eigen-
tümerwechsel, Umschreibung) die Zusendung eines 
Änderungsbescheides.
Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiterin-
nen des Steueramtes unter den nachfolgend genann-
ten Rufnummern gerne zur Verfügung.
Gleichzeitig möchten wir Sie noch einmal auf die 
Möglichkeit des SEPA-Lastschriftverfahrens hinwei-
sen. Sollten Sie noch nicht am Lastschriftverfahren 
teilnehmen, so können Sie uns hierzu ermächtigen, 
indem Sie dies schriftlich erklären. Die SEPA-Last-
schriftermächtigung kann jederzeit durch Sie wider-
rufen werden. Durch die Teilnahme am Lastschrift-
verfahren wird sichergestellt, dass die Beträge auto-
matisch zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen kos-
tenfrei eingezogen werden.
Gegen die Steuerfestsetzung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. 
Der Widerspruch kann
1.  schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbands-

gemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 
110, 55268 Nieder-Olm,

oder
2.  in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2, schrift-

formersetzend nach § 3a Abs. 3 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes an vg-nieder-olm@poststelle.
rlp.de

erhoben werden.
Für die Ortsgemeinden:
Klein-Winternheim, Sörgenloch und Zornheim
Frau Schwank, Telefon: 06136 691-1135
E-Mail: katrin.schwank@vg-nieder-olm.de
Für die Ortsgemeinden / Stadt:
Essenheim, Jugenheim, Nieder-Olm, Ober-Olm 
und Stadecken-Elsheim
Frau Petry, Telefon: 06136 691-1136
E-Mail: alicia.petry@vg-nieder-olm.de
Nieder-Olm, 08.01.2026
Ralph Spiegler
Bürgermeister

Essenheim 

Hauptstraße 2
55270 Essenheim
Telefon: 06136 88225
Fax: 06136 88804
gemeinde@essenheim.de
www.essenheim.de
Ortsbürgermeister: Winfried Schnurbus
E-Mail: rathaus@essenheim.de
Sprechzeiten:
Di und Do 17:00 – 19:00 Uhr
Bürozeiten: Carmen Heinze
Mo und Mi 08:00 – 10:00 Uhr
Di und Do 16:30 – 19:00 Uhr
1. Beigeordnete: Doris Schmahl
Geschäftsbereich:  Kinder, Senioren, Soziales

und Kultur 
Beigeordneter: Alexander Schott
Geschäftsbereich:  Bauhof, Liegenschaften, 

Friedhof
Beigeordneter: Dr. Uwe Hofmann
Geschäftsbereich: Verkehr, Rad- und Landwirt-
 schaftswege, Umwelt 
 und Integration
Behindertenbeauftragter:
Markus Oberländer 0171 1902633
E-Mail: behindertenbeauftragter@essenheim.de
Seniorenvertretung:
Sabine Plauth-Herr 06136 85984
E-Mail: sabine@5herrs.de 
Wolfgang Schult 06136 9266997
E-Mail: Wolfgang.schult@me.com

Aus der öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates
Aus dem öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinde-
rates der Ortsgemeinde Essenheim vom 16. Dezem-
ber lassen sich folgende Beschlüsse und Informatio-
nen zusammenfassen:
Beschluss über den Jahresabschluss der Orts-
gemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2024 
sowie die Entlastung des Ortsbürgermeisters und 
der Beigeordneten sowie des Bürgermeisters 
und der Beigeordneten der Verbandsgemeinde.
Der Ortsgemeinderat hat von dem Jahresabschluss 
und dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes 
Kenntnis genommen. Die Zustimmung zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2024 erfolgt einstimmig. 
Die Entlastungen des Ortsbürgermeisters, der Bei-
geordneten, des Bürgermeisters der VG sowie der 
Beigeordneten der VG erfolgt einstimmig.
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Orts-
gemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2026
a) Vorstellung
b) Anträge/Änderungen zum Haushalt
c)  Beschlussempfehlung/Beschluss über die 

Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026
Mit Mehrheit beschließt der Ortsgemeinderat auf-
grund § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz 
(GemO) in der derzeit geltenden Fassung die Haus-
haltssatzung der Ortsgemeinde Essenheim für das 
Haushaltsjahr 2026 sowie den Haushaltsplan der 
Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 
2026 inklusive seiner Anlagen gemäß § 96 GemO.
Domherrnhalle Essenheim
 hier: Vergabe Brandschutztüren
Gem. Beschluss des Ortsgemeinderats Essenheim 
vom 25.03.2025 wurde das Vergabeverfahren für die 
Brandschutztüren in Form einer beschränkten Aus-
schreibung eingeleitet. Im Rahmen der beschränkten 
Ausschreibung sind keine Angebote eingegangen. 
Der Ortsgemeinderat Essenheim beschließt einstim-
mig die erneute Ausschreibung der Brandschutztüren 
sowie die Vergabe der Arbeiten an den jeweils wirt-
schaftlichsten Bieter.
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung der Ortsge-
meinde Essenheim 
 hier: Satzungsbeschluss
Neben den Bebauungsplänen möchte die Ortsge-
meinde Essenheim die städtebaulichen Entwick-
lungen im Bereich des „alten Ortskerns“ über eine 
Erhaltungs- und eine Gestaltungssatzung regeln. Ge-
meinsam mit dem Planungsbüro isu Kaiserslautern 
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wurden zwei Satzungen ausgearbeitet, die dafür sor-
gen sollen, dass die ortsbildprägenden Bausubstan-
zen nicht zerstört werden und Veränderungen bzw. 
Neubauten in ihren wesentlichen Gestaltungsmerk-
malen einem charakteristischen historischen Gebäu-
detyp entsprechen.  
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim  
beschließt einstimmig den Erlass der Erhaltungs-  
sowie Gestaltungssatzung gem. § 172 BauGB i. V. 
m. § 88 LBauO.
Satzung über die Erhebung von Hundesteuer der 
Ortsgemeinde Essenheim
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim 
beschließt die als Anlage beigefügte Satzung über 
die Erhebung von Hundesteuer der Ortsgemeinde 
Essenheim.
Vertragsangelegenheiten
 hier: Nachtrag zum Mietvertrag
Die DFMG Deutsche Funkturm GmbH hat mit der 
Ortsgemeinde Essenheim einen laufenden Mietver-
trag seit dem 01.01.2020 bis 31.12.2029. Dieser soll 
nun vorzeitig um 15 Jahre verlängert werden.
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim lehnt 
einstimmig den Abschluss des 1. Nachtrages zum 
Mietvertrag mit DFMG Deutsche Funkturm GmbH ab.
Entscheidung zur Annahme von Zuwendungen 
gem. § 94 Abs. 3 GemO Rheinland-Pfalz
Für die Gemeindebücherei ist eine Spende einge-
gangen. Dieser Zuwendung wird vom Gemeinderat 
zugestimmt.
Der Vorsitzende berichtet von / informiert über:
-  Der in der Allgemeinen Zeitung erschienene Ar-

tikel bezüglich Glasfaser ist schlichtweg falsch. 
Fakt ist, dass es sich nicht um Essenheim handelt. 
Nach Aussage von Deutsche Glasfaser bekommt 
die Ortsgemeinde Essenheim Glasfaser, allerdings 
nicht vor 2028. Leider wurde diese Falschmeldung 
in der AZ nicht richtiggestellt.

-  Es gab eine Anfrage von der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen bezüglich des Graffitis am Parkdeck. 
Hierzu überreicht der Vorsitzende der Fraktions-
sprecherin ein Antwortschreiben, welches auch im 
Sitzungsprogramm hochgeladen wurde. 

-  Seit Einführung der KRN ist die Strecke von Mainz 
über Essenheim nach Sprendlingen die am meisten 
genutzte. Leider entstehen in Essenheim auch die 
meisten Unfälle und Schäden, wie z.B. am Kreisel 
Nieder-Olmer Straße / Ecke Am Römerberg. Nach 
Auskunft des LBM steht eine Reparatur kurz bevor.

-  Die Körber-Stiftung ist sehr angetan von dem posi-
tiven Prozess des Projektes „Respekt im Rat“ und 
hat Ortsbürgermeister Schnurbus für Februar 2026 
in den Plenarsaal des Landtages Rheinland-Pfalz 
eingeladen. Im Rahmen eines moderierten Podi-
umsgesprächs soll mit ausgewählten Kommunen, 
die am Prozess beteiligt sind, näher auf die Erfah-
rungen aus dem Projekt eingegangen werden. Dies 
zeige, dass die Initiative für sehr viel Aufsehen ge-
sorgt habe. Nina Wagner fragt nach, dass von der 
Körber-Stiftung eine Pressemitteilung zu dem Pro-
jekt erstellt werden sollte, dies noch nicht erfolgt sei 
und ob diesbezüglich noch etwas erscheint. Dies 
werde noch nachgeholt, so der Vorsitzende.

-  Laut Kommunalem Monitoring gegen Hass, Hetze 
und Gewalt gegenüber Amtsträgerinnen und Amts-
trägern hat sich auch in den letzten 5 Jahren leider 
nichts zum Positiven verändert.

-  Am 11.01.26 um 16 Uhr findet der Neujahrsemp-
fang der Gemeinde statt, die Einladung erfolgt noch 
vor Weihnachten. 

-  Am 25.01. findet in der Domherrnhalle die Vorstel-
lung der Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeis-
ter der Verbandsgemeinde sowie im Anschluss die 
Vorstellung der Kandidaten für den Landtag statt.

-  Zum Abschluss der Sitzung bedankt sich der Vor-
sitzende bei allen Ratsmitgliedern für die Arbeit im 
vergangenen Jahr und lädt sie zum traditionellen 
Weihnachtsessen ein. 

Das Gremium berichtet von:
-  Andreas Herms kann von einer freudigen Begeg-

nung berichten. Als er mit seinen Fraktionsmitglie-
dern den Schriftzug am Kreisel „Tor zur Champag-
ne“ wieder aufgehübscht habe, wurden ihnen Leb-
kuchen als Stärkung gereicht.

Essenheim, 17.12.2025
Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Satzung Hundesteuer
Satzung über die Erhebung von Hundesteuer 
der Ortsgemeinde Essenheim vom 16.12.2025
Der Ortsgemeinderat Essenheim hat auf Grund des  
§ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 und 
5 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG), in 
der jeweils geltenden Fassung, die folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht: 
§ 1 Steuergegenstand, Entstehung der Steuer
§ 2 Steuerschuldner

§ 5 Steuersatz
§ 6 Festsetzung und Fälligkeit
§ 7 Steuerbefreiung
§ 7a Nicht besteuerbare Hundehaltung
§ 8 Steuerermäßigung
§ 9  Allgemeine Bestimmungen für die Steuerbe-

freiung und Steuerermäßigung

§ 11 Ordnungswidrigkeiten
§ 12 Inkrafttreten

§ 1
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer

(1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im 
Gemeindegebiet.
(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für 
das die Steuer festzusetzen ist.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hun-
dehalter ist, wer einen Hund in seinen Haushalt auf-
genommen hat.
(2) Als Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder 
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum 
Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass 
der Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik 
bereits steuerlich erfasst ist. Die Steuerpflicht tritt in 
jedem Fall ein, sobald die Pflege, Verwahrung oder 
Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum 
von zwei Monaten überschreitet.
(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde 
gelten als gemeinsam gehalten. Halten mehrere Per-
sonen gemeinsam einen Hund oder mehrere Hunde, 
so sind sie Gesamtschuldner im Sinne des § 44 der 
Abgabenordnung.

§ 3
Anzeigepflicht

(1) Wer einen Hund hält, hat ihn binnen 14 Tagen 
nach Beginn der Haltung bei der Gemeinde anzu-
melden. Bei der Anmeldung sind
1. Rasse
2. Geburtsdatum
3. Herkunft und Anschaffungstag
glaubhaft nachzuweisen.
(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, 
der abgeschafft wurde, abhandengekommen oder 
gestorben ist oder mit dem er wegzieht, innerhalb 
von 14 Tagen abzumelden und die Hundesteuermar-
ke zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes 
sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Er-
werbers anzugeben. Falls der Erwerber in einer an-
deren Gemeinde wohnt oder der Halter in eine ande-
re Gemeinde umzieht, wird diese unterrichtet.
(3) Ändern sich die Voraussetzungen für eine Steuer-
ermäßigung oder Steuerbefreiung, so hat der Hunde-
halter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die 
Aufnahme eines Hundes in einen Haushalt folgenden 
Monats, frühestens mit dem Monat, in dem er drei 
Monate alt wird.
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalender-
monats, in dem der Hund abgeschafft wird, abhan-
denkommt oder stirbt. Kann der genaue Zeitpunkt 
nicht nachgewiesen werden, endet die Steuerpflicht 
mit Ablauf des Monats der Abmeldung.
(3) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt 
die Steuerpflicht entsprechend Absatz 1 und endet 
entsprechend Absatz 2 Satz 1.

§ 5
Steuersatz, Gefährliche Hunde

(1) Der Steuersatz pro Hund wird jährlich in der 
Haushaltssatzung festgelegt.

(2) Das Halten von gefährlichen Hunden wird geson-
dert besteuert. Der Steuersatz pro gefährlichem Hund 
wird jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt.
(3) Gefährliche Hunde sind:
 1. Hunde, die sich als bissig erwiesen haben,
 2.  Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt ha-

ben, dass sie Wild oder Vieh hetzen oder rei-
ßen,

 3.  Hunde, die in aggressiver oder Gefahr dro-
hender Weise Menschen angesprungen ha-
ben, und

 4.  Hunde, die eine über das natürliche Maß hin-
ausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, 
Schärfe oder andere in ihrer Wirkung ver-
gleichbare Eigenschaft entwickelt haben.

(4) Bei Hunden der Rassen
 - Pit Bull Terrier
 - American Staffordshire Terrier und
 - Staffordshire Bullterrier
sowie Hunden, die von einer dieser Rassen oder die-
sem Typ abstammen, wird die Eigenschaft als ge-
fährlicher Hund unwiderlegbar vermutet.

§ 6
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuerschuld wird durch Abgabenbescheid 
als Jahressteuer festgesetzt.
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem 
Zugehen des Abgabenbescheides für die zurücklie-
gende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November mit jeweils 
einem Viertel des Jahresbetrages fällig.
(3) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe 
des Jahres, so ist eine Steuer auf den der Dauer 
der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag festzu-
setzen.
(4) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hun-
desteuer abweichend von Abs. 2 am 1. Juli in einem 
Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag soll spä-
testens bis zum 30. September des vorangehenden 
Kalenderjahres gestellt werden.
(5) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Ka-
lenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffent-
liche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die 
Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre.

§ 7
Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für 
das Halten von
1.  Assistenzhunden im Sinne des § 12e Abs. 3 Be-

hindertengleichstellungsgesetz (BGG) mit Ausbil-
dung und Zertifikat gem. §§ 12f und 12g BGG. 
Assistenzhunde nach § 3 Abs. 1 der Assistenz-
hundeverordnung (AHundV) sind Blindenführ-
hunde, Mobilitäts-Assistenzhunde, Signal-Assis-
tenzhunde, Warn- und Anzeige-Assistenzhunde 
sowie PSB-Assistenzhunde. Das Zertifikat in 
Form eines Ausweises nach § 22 Abs. 1 AHundV 
gilt als Nachweis. Außerdem für Hunde, die zum 
Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder 
sonst völlig hilfloser Personen unentbehrlich sind. 
Die Blindheit, Gehörlosigkeit oder völlige Hilflo-
sigkeit kann mit einem Schwerbehindertenaus-
weis oder ärztlichen Gutachten nachgewiesen 
werden.

2.  Rettungshunden, die regelmäßig und uneinge-
schränkt im Bereich des Feuerwehr-, Sanitäts- 
oder Rettungsdienstes oder bei einer staatlich 
anerkannten und/oder im öffentlichen Katastro-
phenschutz tätigen Hilfsorganisation eingesetzt 
sind und die Ausbildung und Prüfung nach der 
„Dienstvorschrift für die Ausbildung und Prüfung 
von Rettungshunden der Feuerwehr-Facheinhei-
ten Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT) bei 
den Feuerwehren in Rheinland-Pfalz“ oder die 
„Gemeinsame Prüfungs- und Prüferordnung für 
Rettungshundeteams gemäß DIN 13050“ oder 
eine vergleichbare Ausbildung und Prüfung mit 
Erfolg abgelegt haben. Die Ablegung der Ausbil-
dung und Prüfung sowie der regelmäßige und un-
eingeschränkte Einsatz sind auf Anforderung von 
der betreibenden Organisation schriftlich nachzu-
weisen.

3.  Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vo-
rübergehend in Tierheimen oder ähnlichen Ein-
richtungen untergebracht sind,
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4.  Schweißhunden von anerkannten Führerinnen 
und Führern im Sinne des § 35 Abs. 4 Landes-
jagdgesetz.

(2) Hunde, für die nach Abs. 1 Steuerbefreiung ge-
währt wird, sind bei der Bemessung der Steuer für 
zu versteuernde Hunde nicht in Ansatz zu bringen.
(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 wird Steuerbefrei-
ung nur für einen Hund gewährt.

§ 7a 
Nicht besteuerbare Hundehaltung

(1) Nicht besteuerbar ist nach Art. 105 Abs. 2a 
Grundgesetz insbesondere
1.  die Haltung von Hunden, die ausschließlich zur 

Berufsarbeit und Einkommenserzielung gehalten 
werden und hierfür notwendig sind.

2.  die Haltung von Diensthunden, wenn diese auf 
Weisung des Dienstherrn in den Haushalt aufge-
nommen werden, auf Kosten des Dienstherrn an-
geschafft wurden, in dessen Eigentum verbleiben 
und die Unterhaltungskosten überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln bestritten werden.

3.  die Haltung von Hunden, die von wissenschaft-
lichen Einrichtungen ausschließlich zu wissen-
schaftlichen Zwecken gehalten werden.

(2) Die Voraussetzungen für die nicht besteuerbare 
Hundehaltung sind durch Vorlage entsprechender 
Nachweise zeitnah zu belegen.
(3) Ändern sich die Voraussetzungen für die nicht 
besteuerbare Hundehaltung, so hat der Hundehalter 
dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.

§ 8
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf 
die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von Hunden, 
die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem 
nächsten bewohnten Gebäude in mehr als 200 m 
Luftlinie entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch für 
höchstens zwei Hunde.
(2) Von dieser Ermäßigung sind gefährliche Hunde 
gem. § 5 Abs. 3 ff. ausgenommen.
(3) Werden von einem Hundehalter neben Hunden, 
für welche die Steuer nach Abs. 1 ermäßigt wird, voll 
zu versteuernde Hunde gehalten, so gelten diese für 
die Bemessung der Steuer als zweite oder weitere 
Hunde.
(4) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf 
die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von geprüf-
ten, jagdlich brauchbaren Hunden (Nachweis über 
eine bestandene Prüfung ist vorzulegen) von Jagd-
ausübungsberechtigten und bestätigten Jagdaufse-
hern, sofern diese Inhaber eines Jagdscheins sind, 
jedoch höchstens für zwei Hunde. 

§ 9
Allgemeine Bestimmungen für die 

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung
(1) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird 
wirksam mit Beginn des auf die Antragstellung fol-
genden Monats.
(2) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur 
gewährt, wenn
1.  die Hunde für den angegebenen Verwendungs-

zweck geeignet sind; dies kann von der Vorlage 
eines entsprechenden Nachweises abhängig ge-
macht werden,

2.  der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren 
nicht wegen eines Vergehens gegen tierschutz-
rechtliche Bestimmungen belangt wurde,

3.  für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des 
Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 
vorhanden sind,

4.  in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 3 ordnungsge-
mäß Bücher über den Bestand, den Erwerb, die 
Veräußerung und die Abgänge der Hunde geführt 
und auf Verlangen vorgelegt werden.

§ 10
Überwachung der Anzeigepflicht

(1) Für jeden Hund wird eine Hundesteuermarke 
ausgegeben, die außerhalb der Wohnung oder des 
befriedeten Grundbesitzes sichtbar vom Hund zu 
tragen ist. Andere Gegenstände, die der Steuermar-
ke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt 
werden. Bei Verlust der Steuermarke wird auf Antrag 
eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr von 2,50 EUR 
ausgehändigt. Bei der Abmeldung des Hundes ist die 
Steuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.
(2) Die Gemeinde kann in Abständen von mindestens 
einem Jahr im Gemeindegebiet Hundebestandsauf-

nahmen durchführen. Dabei können folgende Daten 
erhoben werden:
1. Name und Anschrift des Hundehalters
2. Anzahl der gehaltenen Hunde
3. Herkunft und Anschaffungstag
4. Geburtsdatum
5. Rasse.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund 

nicht oder nicht rechtzeitig oder fehlerhaft anmel-
det,

2.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2 einen Hund 
nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet und/oder die 
Hundesteuermarke nicht zurückgibt,

3.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 3 und § 7a 
Abs. 3 die Veränderung der Voraussetzungen 
für eine Steuerfreiheit, Steuerermäßigung oder 
Steuerbefreiung nicht rechtzeitig anzeigt,

4.  als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 einen 
Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines 
umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befes-
tigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt oder 
dem Hund andere Gegenstände, die der Steuer-
marke ähnlich sind, anlegt.

5.  die Auskunftspflicht verletzt, die im Zusammen-
hang mit der Hundebestandsaufnahme gemäß 
§ 10 Abs. 2 gegeben ist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft: Satzung über die 
Erhebung von Hundesteuer der Ortsgemeinde 
Essenheim vom 27.04.1988 in der Fassung vom 
28.11.2002.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach der auf Grund 
von Absatz 2 aufgehobenen Satzung entstanden 
sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.
Essenheim, den 16.12.2025 
Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Sat-
zung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Jugenheim 

Schulstraße 3
55270 Jugenheim
Telefon: 06130 1488
Fax: 06130 7853
rathaus@jugenheim-rheinhessen.de
www.jugenheim-rheinhessen.de
Ortsbürgermeister:  Tim Süssenberger
Sprechzeiten:
Mo 17:00 – 19:00 Uhr
Do 11:00 – 13:00 Uhr

Bürozeiten: Margot Maslowski
 Christine Krebber
Mo 17:00 – 19:00 Uhr
Do 11:00 – 13:00 Uhr
1. Beigeordneter:  Christoph Neuberger
Beigeordneter: Fabian Praetorius
Beigeordnete: Anna Gabler
Seniorenvertretung:
Margot Maslowski 06130 6242
Horst Pottkämper 0171 2176350

Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremien: Bauausschuss Jugenheim
  Ortsgemeinde Jugenheim
  Haupt- und Finanzausschuss 
  Jugenheim
  Ortsgemeinde Jugenheim
Sitzungstermin: Mittwoch, 14.01.2026, 19:00 Uhr
Ort:  Schulstr. 3, 55270 Jugenheim
Raum:  Ratssaal Jugenheim, 1. OG

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Vorläufige Tagesordnung:
Öffentlich:
1.  Bauantrag, Zum Goldberg, Neubau eines Einfa-

milienwohnhauses
 Befreiung: Baugrenze
2.  Bebauungsplan „Schulstraße“ der Ortsgemeinde 

Jugenheim
3. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlich:
4.  Weg hinter der evangelischen Kirche zur Toilet-

tenanlage
 hier: Abschluss einer Vereinbarung
Öffentlich:
5.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöf-

fentlichen Teil der Sitzung
Tim Süssenberger
Ortsbürgermeister

Einladung
Zur Wahl des Wehrführers und der stv. Wehrfüh-
rer der Freiwilligen Feuerwehreinheit Jugenheim 
am Dienstag, den 24.02.2026, um 20:00 Uhr lade 
ich Sie hiermit gem. § 19 Abs. 1 S. 5 Nr. 3a LBKG 
(Brand- und Katastrophenschutzgesetz) in der der-
zeit gültigen Fassung in das Feuerwehrgerätehaus 
Jugenheim, Schulstraße 3, 55270 Jugenheim, ein.
Tagesordnung:
1. Wahl eines Wehrführers
2. Wahl von zwei stv. Wehrführern
3. Sonstiges
Für die Wahl eines Wehrführers und der zwei stv. 
Wehrführer können auch vor dem Wahltag Vorschlä-
ge bei der Verbandsgemeindeverwaltung schriftlich 
eingereicht werden. Wahlberechtigt sind neben den 
Aktiven der Freiwilligen Feuerwehreinheit Jugenheim 
auch die Angehörigen der Jugendfeuerwehr der ört-
lichen Feuerwehreinheit Jugenheim, die am Tag der 
Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Ralph Spiegler
Bürgermeister

Klein-Winternheim 

Hauptstraße 6
55270 Klein-Winternheim
Telefon: 06136 9942-0
Fax: 06136 9942-24
rathaus@klein-winternheim.de
www.klein-winternheim.de
Ortsbürgermeister: Oliver Saling
Telefon:  0151 22970891
E-Mail: ortsbuergermeister@klein-winternheim.de
Sprechzeiten:
Fr  15:30 - 17:00 Uhr
 und nach Vereinbarung
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Bürozeiten: Karin Holzhauser
 Nina Adrian
Mo  09:30 - 11:30 Uhr
Mi 17:00 - 18:30 Uhr
Do 09:30 - 11:30 Uhr
Fr 15:30 - 17:00 Uhr
1. Beigeordnete: Stephanie Eckert
Geschäftsbereich:  Soziales, Kultur, Tourismus  

und dörfliches Leben
E-Mail: stephanie.eckert@klein-winternheim.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Beigeordneter: Kariem El-Hileissi
Geschäftsbereich:  Umwelt und Klimaschutz, 

Landwirtschaft, Gewerbe  
und Mobilität

E-Mail: kariem.el-hileissi@klein-winternheim.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Beigeordneter: Vukašin Fischer
Geschäftsbereich:  Kommunikation, Vereine,  

Ehrenamt und Sport
E-Mail: vukasin.fischer@klein-winternheim.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Seniorenvertretung:
Elisabeth Zielonka 0171 5494815
E-Mail: seniorenbeirat.zielonka@klein-winternheim.de
Claus Brusenbauch 0176 43449006
E-Mail: claus@brusenbauch.de

Information aus der 
Gemeinderatssitzung v. 15.12.2025
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Klein-Wintern-
heim hat in öffentlicher Sitzung folgende Beschlüsse 
gefasst
-  Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlus-

ses 2024
a)  Schlussbilanz der Ortsgemeinde Klein-Wintern-

heim, die zum Bilanzstichtag 31.12.2024 auf der 
Aktiv- und Passivseite eine Bilanzsumme von 
50.104.331,98 EUR abbildet; 

b)  Jahresüberschuss, der in der Schlussbilanz unter 
Position 1.3 mit 610.291,23 EUR auf der Passiv-
seite dargestellt und als Überschuss auf die neue 
Rechnung vorzutragen ist; 

c)  Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2024, 
der in der Ergebnisrechnung mit einem Gesamt-
betrag der Erträge in Höhe von 9.787.245,09 
EUR und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 
in Höhe von 9.176.953,86 EUR festgestellt ist; 

d)  und die Finanzrechnung, die im Jahresabschluss 
für das Rechnungsjahr 2024 ausgeglichene Ein- 
und Auszahlungen in Höhe von 12.169.130,45 
EUR ausweist. 

- Entlastung
a)  der Ortsbürgermeisterin Frau Ute Granold (bis 

30.06.2024) und der Ortsbürgermeisters Herrn 
Oliver Saling (ab 01.07.2024) für das Jahr 2024

b)  der Beigeordneten der Ortsgemeinde Klein-Win-
ternheim: Frau Stephanie Eckert, Herrn Christian 
Pierzina (bis 30.06.2024), Herrn Kariem El-Hi-
leissi und Herrn Vukašin Fischer (ab 01.07.2024) 
für das Jahr 2024

c)  des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Nie-
der-Olm, Herrn Ralph Spiegler, für das Jahr 2024

d)  der Beigeordneten der Verbandsgemeinde Nie-
der-Olm, Frau Doris Leininger-Rill, für das Jahr 
2024

-  Zustimmung zur Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2026 sowie zum Haushaltsplan der Orts-
gemeinde Klein-Winternheim für das Haushaltsjahr 
2026 gemäß § 96 GemO

-  Zustimmung zur Einreichung einer Projektskizze 
im Rahmen des Interessensbekundungsverfahrens 
zur Beantragung von Zuwendungen gemäß des 
Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sport-
stätten“ (SKS) zur Sanierung und Modernisierung 
der Radsporthalle 

- Zustimmung zur Anpassung der 
- Satzung über die Erhebung von Hundesteuer 
-  Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 

Feld-, Weinbergs- und Waldwege
-  Satzung über die Erhebung wiederkehrender Bei-

träge für Weinbergsschutz
-  Zustimmung zur Gewährung von Zuschüssen für 

das Kalenderjahr 2025 an die Klein-Winternheimer 
Vereine gemäß vorgelegter Liste

-  Zustimmung zur Erhöhung bzw. Anpassung von 
Mieten, Nebenkosten und Kautionen für die kom-
munalen Liegenschaften Rathaus, Kulturstätte, 
Haybachhalle und Radsporthalle

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden keine 
Beschlüsse gefasst.
Oliver Saling
Ortsbürgermeister

Satzung Hundesteuer
Satzung über die Erhebung von Hundesteuer 
der Ortsgemeinde Klein-Winternheim vom 

15.12.2025
Der Ortsgemeinderat Klein-Winternheim hat auf 
Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und 
der §§ 2 und 5 Abs. 3 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG), in der jeweils geltenden Fassung, die 
folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird:
Inhaltsübersicht: 
§ 1 Steuergegenstand, Entstehung der Steuer
§ 2 Steuerschuldner
§ 3 Anzeigepflicht
§ 4 Beginn und Ende der Steuerpflicht
§ 5 Steuersatz
§ 6 Festsetzung und Fälligkeit
§ 7 Steuerbefreiung
§ 7a  Nicht besteuerbare Hundehaltung
§ 8 Steuerermäßigung
§ 9  Allgemeine Bestimmungen für die Steuerbe-

freiung und Steuerermäßigung
§ 10 Überwachung der Anzeigepflicht
§ 11 Ordnungswidrigkeiten
§ 12 Inkrafttreten

§ 1
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer

(1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im 
Gemeindegebiet.
(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für 
das die Steuer festzusetzen ist.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hun-
dehalter ist, wer einen Hund in seinen Haushalt auf-
genommen hat.
(2) Als Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder 
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum 
Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass 
der Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik 
bereits steuerlich erfasst ist. Die Steuerpflicht tritt in 
jedem Fall ein, sobald die Pflege, Verwahrung oder 
Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum 
von zwei Monaten überschreitet.
(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde 
gelten als gemeinsam gehalten. Halten mehrere Per-
sonen gemeinsam einen Hund oder mehrere Hunde, 
so sind sie Gesamtschuldner im Sinne des § 44 der 
Abgabenordnung.

§ 3
Anzeigepflicht

(1) Wer einen Hund hält, hat ihn binnen 14 Tagen 
nach Beginn der Haltung bei der Gemeinde anzu-
melden. Bei der Anmeldung sind
1. Rasse
2. Geburtsdatum
3. Herkunft und Anschaffungstag
glaubhaft nachzuweisen.
(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, 
der abgeschafft wurde, abhandengekommen oder 
gestorben ist oder mit dem er wegzieht, innerhalb 
von 14 Tagen abzumelden und die Hundesteuermar-
ke zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes 
sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Er-
werbers anzugeben. Falls der Erwerber in einer an-
deren Gemeinde wohnt oder der Halter in eine ande-
re Gemeinde umzieht, wird diese unterrichtet.
(3) Ändern sich die Voraussetzungen für eine Steuer-
ermäßigung oder Steuerbefreiung, so hat der Hunde-
halter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die 
Aufnahme eines Hundes in einen Haushalt folgenden 
Monats, frühestens mit dem Monat, in dem er drei 
Monate alt wird.
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalender-
monats, in dem der Hund abgeschafft wird, abhan-

denkommt oder stirbt. Kann der genaue Zeitpunkt 
nicht nachgewiesen werden, endet die Steuerpflicht 
mit Ablauf des Monats der Abmeldung.
(3) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt 
die Steuerpflicht entsprechend Absatz 1 und endet 
entsprechend Absatz 2 Satz 1.

§ 5
Steuersatz, Gefährliche Hunde

(1) Der Steuersatz pro Hund wird jährlich in der 
Haushaltssatzung festgelegt.
(2) Das Halten von gefährlichen Hunden wird geson-
dert besteuert. Der Steuersatz pro gefährlichem Hund 
wird jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt.
(3) Gefährliche Hunde sind:

1. Hunde, die sich als bissig erwiesen haben,
2.  Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, 

dass sie Wild oder Vieh hetzen oder reißen,
3.  Hunde, die in aggressiver oder Gefahr dro-

hender Weise Menschen angesprungen ha-
ben, und

4.  Hunde, die eine über das natürliche Maß hin-
ausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, 
Schärfe oder andere in ihrer Wirkung ver-
gleichbare Eigenschaft entwickelt haben.

(4) Bei Hunden der Rassen
-  Pit Bull Terrier
-  American Staffordshire Terrier und
-  Staffordshire Bullterrier

sowie Hunden, die von einer dieser Rassen oder  
diesem Typ abstammen, wird die Eigenschaft als  
gefährlicher Hund unwiderlegbar vermutet.

§ 6
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuerschuld wird durch Abgabenbescheid 
als Jahressteuer festgesetzt.
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem 
Zugehen des Abgabenbescheides für die zurücklie-
gende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November mit jeweils 
einem Viertel des Jahresbetrages fällig.
(3) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe 
des Jahres, so ist eine Steuer auf den der Dauer 
der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag festzu-
setzen.
(4) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hun-
desteuer abweichend von Abs. 2 am 1. Juli in einem 
Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag soll spä-
testens bis zum 30. September des vorangehenden 
Kalenderjahres gestellt werden.
(5) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Ka-
lenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffent-
liche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die 
Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre.

§ 7
Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für 
das Halten von
1.  Assistenzhunden im Sinne des § 12e Abs. 3 Be-

hindertengleichstellungsgesetz (BGG) mit Ausbil-
dung und Zertifikat gem. §§ 12f und 12g BGG. 
Assistenzhunde nach § 3 Abs. 1 der Assistenz-
hundeverordnung (AHundV) sind Blindenführ-
hunde, Mobilitäts-Assistenzhunde, Signal-Assis-
tenzhunde, Warn- und Anzeige-Assistenzhunde 
sowie PSB-Assistenzhunde. Das Zertifikat in 
Form eines Ausweises nach § 22 Abs. 1 AHundV 
gilt als Nachweis. Außerdem für Hunde, die zum 
Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder 
sonst völlig hilfloser Personen unentbehrlich sind. 
Die Blindheit, Gehörlosigkeit oder völlige Hilflo-
sigkeit kann mit einem Schwerbehindertenaus-
weis oder ärztlichen Gutachten nachgewiesen 
werden.

2.  Rettungshunden, die regelmäßig und uneinge-
schränkt im Bereich des Feuerwehr-, Sanitäts- 
oder Rettungsdienstes oder bei einer staatlich 
anerkannten und/oder im öffentlichen Katastro-
phenschutz tätigen Hilfsorganisation eingesetzt 
sind und die Ausbildung und Prüfung nach der 
„Dienstvorschrift für die Ausbildung und Prüfung 
von Rettungshunden der Feuerwehr-Facheinhei-
ten Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT) bei 
den Feuerwehren in Rheinland-Pfalz“ oder die 
„Gemeinsame Prüfungs- und Prüferordnung für 
Rettungshundeteams gemäß DIN 13050“ oder 
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eine vergleichbare Ausbildung und Prüfung mit 
Erfolg abgelegt haben. Die Ablegung der Ausbil-
dung und Prüfung sowie der regelmäßige und un-
eingeschränkte Einsatz sind auf Anforderung von 
der betreibenden Organisation schriftlich nachzu-
weisen.

3.  Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vo-
rübergehend in Tierheimen oder ähnlichen Ein-
richtungen untergebracht sind,

4.  Schweißhunden von anerkannten Führerinnen 
und Führern im Sinne des § 35 Abs. 4 Landes-
jagdgesetz.

(2) Hunde, für die nach Abs. 1 Steuerbefreiung ge-
währt wird, sind bei der Bemessung der Steuer für 
zu versteuernde Hunde nicht in Ansatz zu bringen.
(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 wird Steuerbefrei-
ung nur für einen Hund gewährt.

§ 7a 
Nicht besteuerbare Hundehaltung

(1) Nicht besteuerbar ist nach Art. 105 Abs. 2a 
Grundgesetz insbesondere
1.  die Haltung von Hunden, die ausschließlich zur 

Berufsarbeit und Einkommenserzielung gehalten 
werden und hierfür notwendig sind.

2.  die Haltung von Diensthunden, wenn diese auf 
Weisung des Dienstherrn in den Haushalt aufge-
nommen werden, auf Kosten des Dienstherrn an-
geschafft wurden, in dessen Eigentum verbleiben 
und die Unterhaltungskosten überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln bestritten werden.

3.  die Haltung von Hunden, die von wissenschaft-
lichen Einrichtungen ausschließlich zu wissen-
schaftlichen Zwecken gehalten werden.

(2) Die Voraussetzungen für die nicht besteuerbare 
Hundehaltung sind durch Vorlage entsprechender 
Nachweise zeitnah zu belegen.
(3) Ändern sich die Voraussetzungen für die nicht 
besteuerbare Hundehaltung, so hat der Hundehalter 
dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.

§ 8
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf 
die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von Hunden, 
die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem 
nächsten bewohnten Gebäude in mehr als 200 m  
Luftlinie entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch für 
höchstens zwei Hunde.
(2) Von dieser Ermäßigung sind gefährliche Hunde 
gem. § 5 Abs. 3 ff. ausgenommen.
(3) Werden von einem Hundehalter neben Hunden, 
für welche die Steuer nach Abs. 1 ermäßigt wird, voll 
zu versteuernde Hunde gehalten, so gelten diese für 
die Bemessung der Steuer als zweite oder weitere 
Hunde.
(4) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf 
die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von geprüf-
ten, jagdlich brauchbaren Hunden (Nachweis über 
eine bestandene Prüfung ist vorzulegen) von Jagd-
ausübungsberechtigten und bestätigten Jagdaufse-
hern, sofern diese Inhaber eines Jagdscheins sind, 
jedoch höchstens für zwei Hunde. 

§ 9
Allgemeine Bestimmungen für die 

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung
(1) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird 
wirksam mit Beginn des auf die Antragstellung fol-
genden Monats.
(2) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur 
gewährt, wenn
1.  die Hunde für den angegebenen Verwendungs-

zweck geeignet sind; dies kann von der Vorlage 
eines entsprechenden Nachweises abhängig ge-
macht werden,

2.  der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren 
nicht wegen eines Vergehens gegen tierschutz-
rechtliche Bestimmungen belangt wurde,

3.  für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des 
Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 
vorhanden sind,

4.  in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 3 ordnungsge-
mäß Bücher über den Bestand, den Erwerb, die 
Veräußerung und die Abgänge der Hunde geführt 
und auf Verlangen vorgelegt werden.

§ 10
Überwachung der Anzeigepflicht

(1) Für jeden Hund wird eine Hundesteuermarke 
ausgegeben, die außerhalb der Wohnung oder des 
befriedeten Grundbesitzes sichtbar vom Hund zu 

tragen ist. Andere Gegenstände, die der Steuermar-
ke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt 
werden. Bei Verlust der Steuermarke wird auf Antrag 
eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr von 2,50 EUR 
ausgehändigt. Bei der Abmeldung des Hundes ist die 
Steuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.
(2) Die Gemeinde kann in Abständen von mindestens 
einem Jahr im Gemeindegebiet Hundebestandsauf-
nahmen durchführen. Dabei können folgende Daten 
erhoben werden:
1. Name und Anschrift des Hundehalters
2. Anzahl der gehaltenen Hunde
3. Herkunft und Anschaffungstag
4. Geburtsdatum
5. Rasse.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund 

nicht oder nicht rechtzeitig oder fehlerhaft anmel-
det,

2.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2 einen Hund 
nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet und/oder die 
Hundesteuermarke nicht zurückgibt,

3.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 3 und § 7a 
Abs. 3 die Veränderung der Voraussetzungen 
für eine Steuerfreiheit, Steuerermäßigung oder 
Steuerbefreiung nicht rechtzeitig anzeigt,

4.  als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 einen 
Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines 
umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befes-
tigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt oder 
dem Hund andere Gegenstände, die der Steuer-
marke ähnlich sind, anlegt.

5.  die Auskunftspflicht verletzt, die im Zusammen-
hang mit der Hundebestandsaufnahme gemäß  
§ 10 Abs. 2 gegeben ist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft: Satzung über die Er-
hebung von Hundesteuer der Ortsgemeinde Klein-
Winternheim vom 21.01.1988 in der Fassung vom 
19.09.2001.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach der auf Grund 
von Absatz 2 aufgehobenen Satzung entstanden 
sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.
Klein-Winternheim, den 15.12.2025 
Oliver Saling
Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in  
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Sat-
zung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Beitragssatzung Feld-,  
Weinbergs- und Waldwege

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 
Feld-, Weinbergs- und Waldwege 

der Ortsgemeinde Klein-Winternheim vom 
15.12.2025

Der Ortsgemeinderat Klein-Winternheim hat auf 
Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) so-
wie des § 2 Abs. 1 und der §§ 7, 8, 9 und 11 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen
§ 2 Beitragsgegenstand
§ 3 Beitragsmaßstab
§ 4 Beitragsschuldner
§ 5 Beitragsermittlung
§ 6 Gemeindeanteil
§ 7 Behandlung von Jagdpachtanteilen
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruchs
§ 9 Fälligkeit
§ 10 Vorausleistungen
§ 11 Öffentliche Last
§ 12 Inkrafttreten

§ 1
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen

(1) Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim erhebt wie-
derkehrende Beiträge für die Investitionsaufwendun-
gen und die Unterhaltungskosten von Feld-, Wein-
bergs- und Waldwegen.
(2) Beiträge nach dieser Satzung werden nicht er-
hoben, wenn die Kosten der Beitragserhebung außer 
Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkom-
men stehen. 

§ 2
Beitragsgegenstand

(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) der Ortsgemeinde Klein-Wintern-
heim gelegenen Grundstücke, die durch Feld-, Wein-
bergs- oder Waldwege erschlossen sind.
(2) Ein Grundstück ist durch Feld-, Weinbergs- oder 
Waldweg erschlossen, wenn die tatsächliche und 
rechtliche Möglichkeit besteht, ein Grundstück oder 
einen Grundstücksteil zu Bewirtschaftungszwecken 
über diese Wege zu erreichen. Hierbei ist es un-
beachtlich, ob es unmittelbar an einen Feld-, Wein-
bergs- oder Waldweg angrenzt oder nur mittelbar 
über andere Grundstücke erschlossen wird.

§ 3
Beitragsmaßstab 

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.
§ 4

Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 
Grundstücks ist.

§ 5
Beitragsermittlung

Der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages wer-
den die tatsächlichen jährlichen Investitionsaufwen-
dungen und Unterhaltungskosten zugrunde gelegt 
(Jährlichkeitsprinzip).

§ 6
Gemeindeanteil

Zur Abdeckung des Verkehrs, der nicht den Beitrags-
schuldnern zuzurechnen ist, insbesondere durch an-
derweitige, d. h. nicht land-, forst- und weinwirtschaft-
liche Nutzungen des Wegenetzes, welche einen 
spezifischen Unterhaltungsbedarf auslösen, wird ein 
Gemeindeanteil von 10 % festgesetzt.

§ 7
Behandlung von Jagdpachtanteilen

(1) Von den beitragsfähigen Aufwendungen und 
Kosten sind Einnahmeüberschüsse aus der Jagd-
verpachtung und ähnlichem abzuziehen, die die 
Grundstückseigentümer, ihre Vereinigungen oder 
Körperschaften für die Herstellung, den Ausbau und 
die Unterhaltung der Feld-, Weinbergs- und Wald-
wege der Ortsgemeinde Klein-Winternheim zur Ver-
fügung stellen, wenn nicht Auszahlungsansprüchen 
von Grundstückseigentümern entsprochen wird; an-
derenfalls ist nach Absatz 2 zu verfahren.
(2) Werden der Ortsgemeinde Klein-Winternheim 
Einnahmeüberschüsse aus der Jagdverpachtung 
und ähnlichem nicht von allen Beitragsschuldnern 
zur Verfügung gestellt, so sind die der Ortsgemein-
de Klein-Winternheim zufließenden Beiträge auf die 
Beiträge der Beitragsschuldner, die keine Auszah-
lungsansprüche gestellt haben, entsprechend anzu-
rechnen.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruchs

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. De-
zember für das abgelaufene Jahr.
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§ 9
Fälligkeit

Die Beiträge werden durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig.

§ 10
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von 
der Ortsgemeinde Klein-Winternheim Vorausleistun-
gen auf wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraus-
sichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr be-
messen.

§ 11
Öffentliche Last

Der Wegebeitrag nach dieser Satzung liegt als öffent-
liche Last auf dem Grundstück.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft: Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinberg- und 
Waldwege der Ortsgemeinde Klein-Winternheim vom 
23.09.1996 in der Fassung vom 05.10.1999.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach den in Absatz 2 
aufgehobenen Satzungen entstanden sind, gelten 
die bisherigen Regelungen weiter.
Klein-Winternheim, den 15.12.2025 
Oliver Saling
Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in  
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Sat-
zung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Beitragssatzung Weinbergsschutz
Satzung über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge für Weinbergsschutz  
der Ortsgemeinde Klein-Winternheim vom 

15.12.2025
Der Ortsgemeinderat Klein-Winternheim hat auf 
Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) so-
wie des § 2 Abs. 1 und der §§ 7, 8, 9 und 11 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht: 
§ 1 Beitragsgegenstand
§ 2 Zweck und Umfang des Weinbergsschutzes
§ 3 Beauftragung Dritter
§ 4 Ermittlung der Beiträge, Beitragsmaßstab
§ 5 Beitragsschuldner und Fälligkeit
§ 6 Inkrafttreten

§ 1
Beitragsgegenstand

(1) Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim erhebt wie-
derkehrende Beiträge für die jährlichen Kosten des 
gemäß § 2 durchzuführenden Weinbergsschutzes.
(2) Der Beitragspflicht unterliegen alle im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) der Ortsgemeinde Klein-Wintern-
heim gelegenen Grundstücke, die vom Weinbergs-
schutz dadurch einen Vorteil haben, dass sie land- 
und weinwirtschaftlich nutzbar sind.

Haushaltssatzung der Gemeinde Ober-Olm
für das Jahr 2026 vom 18.12.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgen-
de Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 8.595.787,00 Euro
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  8.595.024,00 Euro
 der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf 763,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 347.293,00 Euro
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 364.000,00 Euro
 die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf 2.877.000,00 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -2.513.000,00 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.165.707,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
 zinslose Kredite auf 0,00 Euro
 verzinste Kredite auf 1.870.079,00 Euro 
 zusammen auf 1.870.079,00 Euro 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushalts-
jahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungser-
mächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 955.000,00 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussicht-
lich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 424.211,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 1.812.617,00 Euro 
festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten 
sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze
Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Ober-Olm über die Fest-
setzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 04.12.2024 (Stand 04.12.2024) 
wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A auf 345 v. H.
- Grundsteuer B auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer auf 380 v. H.
Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die 
Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 04.12.2024 erfolgte (Stand 04.12.2024).
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
- für den ersten Hund 90,00 Euro
- für den zweiten Hund 120,00 Euro
- für jeden weiteren Hund 120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund 372,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund 540,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 738,00 Euro.
 

§ 7 Gebühren und Beiträge
entfällt

§ 8 Umlage
(Verbandsgemeinde/Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 27.425.564,12 Euro. Der voraussichtliche Stand 
des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 27.426.151,12 Euro und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 
27.426.914,12 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.  
1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten werden. 

§ 11 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln 
darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit
entfällt

§ 13 Leistungszahlungen
entfällt

 Fortsetzung auf der nächsten Seite im Rahmen
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in § 2 
Zweck und Umfang des Weinbergsschutzes

(1) Zweck des Weinbergsschutzes ist es, die Wein-
berge vor Starenfraß zu schützen (Starenabwehr, 
Starenhut).
(2) Der Weinbergsschutz erstreckt sich auf den Be-
reich der beitragspflichtigen Grundstücke.
(3) Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim gibt alljähr-
lich den Beginn und das Ende des Weinbergschut-
zes, jeweils spätestens eine Woche vor dem beab-
sichtigten Termin, ortsüblich öffentlich bekannt.
(4) Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim legt Art und 
Weise sowie Intensität der Durchführung des Wein-
bergsschutzes, insbesondere die Anzahl der einzu-
setzenden Weinbergschützen bzw. die Anzahl und 
Art der Schallgeber, jährlich fest und gibt dies alljähr-
lich ortsüblich öffentlich bekannt.
(5) Für Schutzmaßnahmen, die über den Umfang ge-
mäß dieser Satzung hinausgehen, sind die Grund-
stückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten selbst 
verantwortlich.

§ 3 
Beauftragung Dritter

(1) Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim ist berech-
tigt, eine schriftliche Vereinbarung mit dafür geeigne-
ten Personen oder Personenvereinigungen über die 
Durchführung des Weinbergsschutzes zu treffen. Die 
Aufgabe selbst bleibt dabei in kommunaler Träger-
schaft. Diese Vereinbarung umfasst mindestens:
-  eine präzise Auflistung und Beschreibung der 

übertragenen Geschäfte,
-  Regelungen zur Kostenerstattung,
-  Regelungen zur Haftung des Dritten bzw. der 

Ortsgemeinde Klein-Winternheim sowie
-  die Benennung der verantwortlichen Person im 

Fall der Vereinbarung mit Personenvereinigun-
gen.

(2) Die Ortsgemeinde Klein-Winternheim gibt die 
übertragenen Geschäfte sowie bei Personenvereini-
gungen die verantwortliche Person gemäß § 2 Abs. 
3 öffentlich bekannt.

§ 4
Ermittlung der Beiträge, Beitragsmaßstab

(1) Der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
werden die tatsächlichen jährlichen Investitionsauf-
wendungen und Unterhaltungskosten zugrunde ge-
legt (Jährlichkeitsprinzip).
(2) Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. 

§ 5
Beitragsschuldner und Fälligkeit

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer ei-
nes beitragspflichtigen Grundstücks ist. 
(2) Die Beiträge werden durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig.

§ 6 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft: Satzung über die Er-
hebung von Beiträgen zur Deckung der Kosten des 
Weinbergsschutzes der Ortsgemeinde Klein-Win-
ternheim vom 18.11.1996.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach der auf Grund 
von Absatz 2 aufgehobenen Satzung entstanden 
sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.
Klein-Winternheim, den 15.12.2025 
Oliver Saling
Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Sat-
zung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Nieder-Olm 

Pariser Straße 110
55268 Nieder-Olm
Telefon: 06136 69-24001 u. 69-24002
Fax: 06136 69-162-4999
stadt@nieder-olm.de
www.nieder-olm.de
Stadtbürgermeister: Dirk Hasenfuß
Sprechzeiten:
Di 16:00 – 18:00 Uhr
 nach telefon. Vereinbarung
Bürozeiten: Caroline Wagner,
 Janine Steinberger
Mo, Do und Fr 09:00 – 12:00 Uhr
Di 09:00 – 12.00 Uhr und
 16:00 – 18:00 Uhr
1. Beigeordnete: Dorothe Borkes
Geschäftsbereich:  Kunst, Kultur, Sport, Partner-

schaften und Heimatfeste
Sprechzeiten: nach telefon. Vereinbarung
 Beigeordnete: Stefanie Erdmann
Geschäftsbereich:  Familie, Jugend, Soziales, 

Senioren, Integration und 
Inklusion

Sprechzeiten: nach telefon. Vereinbarung
Beigeordneter: Erwin Malkmus
Geschäftsbereich:  Verkehr, Gebäudemanage-

ment, Stadtmarketing, 
Wirtschaftsförderung und 
Liegenschaften

Sprechzeiten: nach telefon. Vereinbarung
Seniorenvertretung:
Horst Scheel 06136 762513

Ober-Olm 

Kirchgasse 7
55270 Ober-Olm
Telefon: 06136 8040
Fax: 06136 89050
Rathaus@Ober-Olm.de
www.Ober-Olm.de
Ortsbürgermeister: Matthias Becker
Telefon: 06136 8040 (Rathaus)
 oder 0171 7712187
E-Mail: matthias.becker@ober-olm.de
Sprechzeiten: nach telefon. Vereinbarung
Bürozeiten: Jeannette Richter
 Petra Hartmann
Mo  08:00 – 12:00 Uhr und
 17:00 – 18:00 Uhr
Di 08:00 – 12:00 Uhr
Do 08:00 – 12:00 Uhr
Fr 08:00 – 12:00 Uhr
1. Beigeordnete: Yvonne Wassermann
Geschäftsbereich: Soziales und Kultur
Telefon: 0172 6105483
E-Mail: yvonne.wassermann@ober-olm.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Beigeordnete: Britta Werner
Geschäftsbereich: Umwelt und Verkehr
E-Mail: britta.werner@ober-olm.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Beigeordneter: Dr. Peter Dienst
Geschäftsbereich: Bauen
Telefon: 06136 7562990
oder 0170 5613764
E-Mail: peter.dienst@ober-olm.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Seniorenvertretung:
Wendelin Schultheis 06136 88185
E-Mail: seniorenvertretung@ober-olm.de

§ 14 Weitere Bestimmungen
Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperren, 
Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförde-
rungssperren).

Ober-Olm, den 18.12.2025

Matthias Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu 
den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden 
Wortlaut:
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hinsichtlich
1.  des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 1.870.079 € gemäß §§ 95 

Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und 
2.  der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraus-

sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 424.211 € gemäß § 95 
Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO sowie

3.  des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 
i. H. v. 1.812.617 Euro gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.  

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Freitag, dem 09.01.2026, bis Mittwoch, dem 21.01.2026,
während der allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, 
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210, öffentlich 
aus.

Ober-Olm, den 18.12.2025

Matthias Becker
Ortsbürgermeister
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Seniorenbeirat VG:
Wendelin Schultheis 06136 88185
Ingrid König  06136 88515
Jugendvertretung:
Maurice Hopfengart
Felix Kinner
Adrian Mann
Tristan Peschel
E-Mail: jugendvertretung@ober-olm.de
Jugendtreff
Daniel Harer 06136 923752
E-Mail: jugendtreff@Ober-Olm.de

Sörgenloch 

Place de Ludes 10
55270 Sörgenloch
Telefon: 06136 2234
Fax: 06136 7623855
rathaus@gemeinde-soergenloch.de
www.soergenloch.de
Ortsbürgermeister: Bernd Simon
Telefon: 06136 3186
E-Mail: buergermeister@gemeinde-soergenloch.de
Sprechzeiten:
Mo  17:00 – 19:00 Uhr
Bürozeiten: Sandra Weitzel
Mo  17:00 – 19:00 Uhr
Di bis Do 09:30 – 11:30 Uhr
1. Beigeordneter: Hans Michael Seidel
Geschäftsbereich:  Bauen, Planen
Telefon: 06136 924781
Mobil: 0176 22830059
E-Mail: michael.seidel@gemeinde-soergenloch.de
Beigeordneter: Michael Wald
Geschäftsbereich:  Kultur, Friedhof, Liegenschaf-

ten / Gebäudemanagement, 
Bauhof, Verkehr und Umwelt

Telefon: 06136 5558
E-Mail: michael.wald@gemeinde-soergenloch.de
Beigeordneter: Christian Schlenz
Geschäftsbereich: Kita, Soziales, Jugend und
 Senioren
Telefon: 0171 4633965
E-Mail: Christian.Schlenz@gemeinde-soergenloch.de
Seniorenbeirat VG:
Maria Metz 06136 7262

Stadecken-Elsheim 

Auf der Langweid 10
55271 Stadecken-Elsheim
Telefon: 06136 2248
Fax: 06136 6701
gemeinde@stadecken-elsheim.de
www.stadecken-elsheim.de
Ortsbürgermeister: Sönke Krützfeld 
Sprechzeiten:
Di  17:00 – 19:00 Uhr
Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Bürozeiten: Petra Wehrland-Döß
Mo und Fr  08:30 – 12:00 Uhr
Mi 15:00 – 18:00 Uhr
1. Beigeordnete:  Erika Doll
Geschäftsbereich: Ehrenamt, Kultur, Tourismus
Beigeordnete: Alexandra Stabel
Beigeordneter: Sebastian Felsch
Seniorenvertretung:
Britta Jung 0176 19083210
Klaus Dietrich  0176 83439843
E-Mail: seniorenvertretung@web.de
Jugendvertretung:
Timo Brielmayer (Vors.)
Sinan Krützfeld (stv. Vors.)
E-Mail: jugendvertretung@stadecken-elsheim.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sörgenloch
für das Jahr 2026 vom 22.12.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgen-
de Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.825.582,00 Euro
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.164.631,00 Euro
 der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf 339.049,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 151.258,00 Euro
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 75.420,00 Euro
 die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf 151.700,00 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 76.280,00 Euro
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 74.978,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
 zinslose Kredite auf  0,00 Euro
 verzinste Kredite auf 0,00 Euro 
 zusammen auf 0,00 Euro 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haus-
haltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungs-
ermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 105.000,00 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussicht-
lich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 
0,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten 
sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze
Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Sörgenloch über die Fest-
setzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 24.02.2025 (Stand 24.02.2025) 
wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A auf 345 v. H..
- Grundsteuer B auf 465 v. H..
- Gewerbesteuer auf 395 v. H..
Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die 
Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 24.02.2025 erfolgte (Stand 24.02.2025).
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
- für den ersten Hund 46,00 Euro.
- für den zweiten Hund 58,00 Euro.
- für jeden weiteren Hund 80,00 Euro.
- für den ersten gefährlichen Hund 279,00 Euro.
- für den zweiten gefährlichen Hund 381,00 Euro.
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 543,00 Euro.

§ 7 Gebühren und Beiträge
entfällt

§ 8 Umlage
(Verbandsgemeinde/Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 8.296.747,69 Euro. Der voraussichtliche Stand 
des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 8.133.683,69 Euro und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 
7.794.634,69 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 
1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten werden. 

§ 11 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln 
darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit
entfällt

§ 13 Leistungszahlungen
entfällt

Fortsetzung auf der nächsten Seite im Rahmen
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Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremium: Ortsgemeinderat 
  Stadecken-Elsheim
  der Ortsgemeinde 
  Stadecken-Elsheim
Sitzungstermin: Dienstag, 13.01.2026, 19:00 Uhr
Ort:  Auf der Langweid 10, 
  55271 Stadecken-Elsheim
Raum:  Ratssaal Stadecken-Elsheim

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Vorläufige Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2.  Information über Verträge nach § 33 Abs. 2 Ge-

meindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)
3. Verschiedenes
Nichtöffentlicher Teil:
4. Netzumstellung EWR
5. Verschiedenes
Öffentlicher Teil:
6.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöf-

fentlichen Teil der Sitzung
Sönke-Erich Krützfeld
Ortsbürgermeister 

Einladung
Hiermit lade ich zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen 
Sitzung ein.
Gremium: Ausschuss für Wirtschaft, 
  Weinbau, Landwirtschaft und 
  Wege Stadecken-Elsheim
  der Ortsgemeinde 
  Stadecken-Elsheim
Sitzungstermin: Mittwoch, 14.01.2026, 19:00 Uhr
Ort:  Auf der Langweid 10, 
  55271 Stadecken-Elsheim
Raum:  Ratssaal Stadecken-Elsheim

Die Tagesordnung ist auf https://
nieder-olm.gremien.info, alternativ 
im Rathaus der Verbandsgemein-
de zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten, spätestens vier Tage vor 
dem Sitzungstermin, einsehbar. 

Vorläufige Tagesordnung:
Öffentlicher Teil:
1.  Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 

Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Ortsge-
meinde Stadecken-Elsheim

2.  Satzung über die Erhebung wiederkehrender 
Beiträge für Weinbergsschutz der Ortsgemeinde 
Stadecken-Elsheim

3. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil:
4. Verschiedenes
Sönke Erich Krützfeld
Ortsbürgermeister

Zornheim 

Kirschgartenstraße 2
55270 Zornheim
Telefon: 06136 952940
gemeinde@zornheim.de
www.zornheim.de
Ortsbürgermeister:  Ralf Jürgen Winter
Sprechzeiten:
Mo  18:00 – 20:00 Uhr
 nach telefon. Vereinbarung
Bürozeiten: Tatjana Preuß
Mo 10:00 – 12:00 Uhr und
 17:00 – 20:00 Uhr
Di 10:00 – 12:00 Uhr
Do 08:00 – 10:00 Uhr
1. Beigeordnete: Birgit Dany-Pietschmann
Geschäftsbereich: Dorfentwicklung und Umwelt
Sprechzeiten: nach telefon. Vereinbarung
Beigeordneter: Frank Mattes
Geschäftsbereich:   Bauen
Sprechzeiten: nach telefon. Vereinbarung
Beigeordneter: Jonas Steib
Geschäftsbereich: Soziales
Sprechzeiten: nach telefon. Vereinbarung
Netzwerkbeauftragter für Pflege und Betreuung:
Torsten Schmidt 0151 72043638
Sprechzeiten: tel. Sa 11:00 – 15:00 Uhr
E-Mail: netzwerk@zornheim.de
Seniorenvertretung:
Juergen Grosse 06136 958581
Hermann Weber 0179 9424875
Jugendhaus:
Elisabeth Landua
E-Mail: e.landua@gmx.de

Satzung Hundesteuer
Satzung über die Erhebung von Hundesteuer 
der Ortsgemeinde Zornheim vom 17.12.2025
Der Ortsgemeinderat Zornheim hat auf Grund des 
§ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 und 
5 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG), in 
der jeweils geltenden Fassung, die folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht: 
§ 1 Steuergegenstand, Entstehung der Steuer
§ 2 Steuerschuldner
§ 3 Anzeigepflicht
§ 4 Beginn und Ende der Steuerpflicht

§ 5 Steuersatz
§ 6 Festsetzung und Fälligkeit
§ 7 Steuerbefreiung
§ 7a  Nicht besteuerbare Hundehaltung
§ 8 Steuerermäßigung
§ 9  Allgemeine Bestimmungen für die Steuerbe-

freiung und Steuerermäßigung
§ 10 Überwachung der Anzeigepflicht
§ 11 Ordnungswidrigkeiten
§ 12 Inkrafttreten

§ 1
Steuergegenstand, Entstehung der Steuer

(1) Steuergegenstand ist das Halten von Hunden im 
Gemeindegebiet.
(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für 
das die Steuer festzusetzen ist.

§ 2
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hun-
dehalter ist, wer einen Hund in seinen Haushalt auf-
genommen hat.
(2) Als Halter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder 
Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum 
Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass 
der Hund in einer Gemeinde der Bundesrepublik 
bereits steuerlich erfasst ist. Die Steuerpflicht tritt in 
jedem Fall ein, sobald die Pflege, Verwahrung oder 
Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum 
von zwei Monaten überschreitet.
(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde 
gelten als gemeinsam gehalten. Halten mehrere Per-
sonen gemeinsam einen Hund oder mehrere Hunde, 
so sind sie Gesamtschuldner im Sinne des § 44 der 
Abgabenordnung.

§ 3
Anzeigepflicht

(1) Wer einen Hund hält, hat ihn binnen 14 Tagen 
nach Beginn der Haltung bei der Gemeinde anzu-
melden. Bei der Anmeldung sind
1. Rasse
2. Geburtsdatum
3. Herkunft und Anschaffungstag
glaubhaft nachzuweisen.
(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, 
der abgeschafft wurde, abhandengekommen oder 
gestorben ist oder mit dem er wegzieht, innerhalb 
von 14 Tagen abzumelden und die Hundesteuermar-
ke zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes 
sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Er-
werbers anzugeben. Falls der Erwerber in einer an-
deren Gemeinde wohnt oder der Halter in eine ande-
re Gemeinde umzieht, wird diese unterrichtet.
(3) Ändern sich die Voraussetzungen für eine Steuer-
ermäßigung oder Steuerbefreiung, so hat der Hunde-
halter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die 
Aufnahme eines Hundes in einen Haushalt folgenden 
Monats, frühestens mit dem Monat, in dem er drei 
Monate alt wird.
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalender-
monats, in dem der Hund abgeschafft wird, abhan-
denkommt oder stirbt. Kann der genaue Zeitpunkt 
nicht nachgewiesen werden, endet die Steuerpflicht 
mit Ablauf des Monats der Abmeldung.
(3) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt 
die Steuerpflicht entsprechend Absatz 1 und endet 
entsprechend Absatz 2 Satz 1.

§ 5
Steuersatz, Gefährliche Hunde

(1) Der Steuersatz pro Hund wird jährlich in der 
Haushaltssatzung festgelegt.
(2) Das Halten von gefährlichen Hunden wird geson-
dert besteuert. Der Steuersatz pro gefährlichem Hund 
wird jährlich in der Haushaltssatzung festgelegt.
(3) Gefährliche Hunde sind:
1. Hunde, die sich als bissig erwiesen haben,
2.  Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, 

dass sie Wild oder Vieh hetzen oder reißen,
3.  Hunde, die in aggressiver oder Gefahr drohender 

Weise Menschen angesprungen haben, und
4.  Hunde, die eine über das natürliche Maß hinaus-

gehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schär-
fe oder andere in ihrer Wirkung vergleichbare 
Eigenschaft entwickelt haben.

(4) Bei Hunden der Rassen
- Pit Bull Terrier

§ 14 Weitere Bestimmungen
Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperren, 
Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförde-
rungssperren).

Sörgenloch, den 22.12.2025

Bernd Simon
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Haushaltssatzung 2026 ist gem. § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben 
vom 22.12.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme 
von Freitag, dem 09.01.2026, bis Mittwoch, dem 21.01.2026,
während drn allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, 
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211, öffentlich 
aus.

Sörgenloch, den 22.12.2025

Bernd Simon
Ortsbürgermeister 
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- American Staffordshire Terrier 
- Staffordshire Bullterrier
- Fila Brasileiro
- Mastino Napolitano
- Bordeaux Dogge
- Mastino Espanol
- Dogo Argentino
- Römischer Kampfhund
- Chinesischer Kampfhund
- Bandog
- Tosa Inu
sowie Hunden, die von einer dieser Rassen oder die-
sem Typ abstammen, wird die Eigenschaft als ge-
fährlicher Hund unwiderlegbar vermutet.

§ 6
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuerschuld wird durch Abgabenbescheid 
als Jahressteuer festgesetzt.
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem 
Zugehen des Abgabenbescheides für die zurücklie-
gende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November mit jeweils 
einem Viertel des Jahresbetrages fällig.
(3) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe 
des Jahres, so ist eine Steuer auf den der Dauer 
der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag festzu-
setzen.
(4) Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hun-
desteuer abweichend von Abs. 2 am 1. Juli in einem 
Jahresbetrag entrichtet werden. Der Antrag soll spä-
testens bis zum 30. September des vorangehenden 
Kalenderjahres gestellt werden.
(5) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Ka-
lenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffent-
liche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die 
Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre.

§ 7
Steuerbefreiung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für 
das Halten von
1.  Assistenzhunden im Sinne des § 12e Abs. 3 Be-

hindertengleichstellungsgesetz (BGG) mit Ausbil-
dung und Zertifikat gem. §§ 12f und 12g BGG. 
Assistenzhunde nach § 3 Abs. 1 der Assistenz-
hundeverordnung (AHundV) sind Blindenführ-
hunde, Mobilitäts-Assistenzhunde, Signal-Assis-
tenzhunde, Warn- und Anzeige-Assistenzhunde 
sowie PSB-Assistenzhunde. Das Zertifikat in 
Form eines Ausweises nach § 22 Abs. 1 AHundV 
gilt als Nachweis. Außerdem für Hunde, die zum 
Schutz und zur Hilfe blinder, gehörloser oder 
sonst völlig hilfloser Personen unentbehrlich sind. 
Die Blindheit, Gehörlosigkeit oder völlige Hilflo-
sigkeit kann mit einem Schwerbehindertenaus-
weis oder ärztlichen Gutachten nachgewiesen 
werden.

2.  Rettungshunden, die regelmäßig und uneinge-
schränkt im Bereich des Feuerwehr-, Sanitäts- 
oder Rettungsdienstes oder bei einer staatlich 
anerkannten und/oder im öffentlichen Katastro-
phenschutz tätigen Hilfsorganisation eingesetzt 
sind und die Ausbildung und Prüfung nach der 
„Dienstvorschrift für die Ausbildung und Prüfung 
von Rettungshunden der Feuerwehr-Facheinhei-
ten Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT) bei 
den Feuerwehren in Rheinland-Pfalz“ oder die 
„Gemeinsame Prüfungs- und Prüferordnung für 
Rettungshundeteams gemäß DIN 13050“ oder 
eine vergleichbare Ausbildung und Prüfung mit 
Erfolg abgelegt haben. Die Ablegung der Ausbil-
dung und Prüfung sowie der regelmäßige und un-
eingeschränkte Einsatz sind auf Anforderung von 
der betreibenden Organisation schriftlich nachzu-
weisen.

3.  Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vo-
rübergehend in Tierheimen oder ähnlichen Ein-
richtungen untergebracht sind,

4.  Schweißhunden von anerkannten Führerinnen 
und Führern im Sinne des § 35 Abs. 4 Landes-
jagdgesetz.

(2) Hunde, für die nach Abs. 1 Steuerbefreiung ge-
währt wird, sind bei der Bemessung der Steuer für 
zu versteuernde Hunde nicht in Ansatz zu bringen.

(3) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 wird Steuerbefrei-
ung nur für einen Hund gewährt.

§ 7a 
Nicht besteuerbare Hundehaltung

(1) Nicht besteuerbar ist nach Art. 105 Abs. 2a 
Grundgesetz insbesondere
1.  die Haltung von Hunden, die ausschließlich zur 

Berufsarbeit und Einkommenserzielung gehalten 
werden und hierfür notwendig sind.

2.  die Haltung von Diensthunden, wenn diese auf 
Weisung des Dienstherrn in den Haushalt aufge-
nommen werden, auf Kosten des Dienstherrn an-
geschafft wurden, in dessen Eigentum verbleiben 
und die Unterhaltungskosten überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln bestritten werden.

3.  die Haltung von Hunden, die von wissenschaft-
lichen Einrichtungen ausschließlich zu wissen-
schaftlichen Zwecken gehalten werden.

(2) Die Voraussetzungen für die nicht besteuerbare 
Hundehaltung sind durch Vorlage entsprechender 
Nachweise zeitnah zu belegen.
(3) Ändern sich die Voraussetzungen für die nicht 
besteuerbare Hundehaltung, so hat der Hundehalter 
dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.

§ 8
Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf 
die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von Hunden, 
die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem 
nächsten bewohnten Gebäude in mehr als 200 m 
Luftlinie entfernt liegen, erforderlich sind, jedoch für 
höchstens zwei Hunde.
(2) Von dieser Ermäßigung sind gefährliche Hunde 
gem. § 5 Abs. 3 ff. ausgenommen.
(3) Werden von einem Hundehalter neben Hunden, 
für welche die Steuer nach Abs. 1 ermäßigt wird, voll 
zu versteuernde Hunde gehalten, so gelten diese für 
die Bemessung der Steuer als zweite oder weitere 
Hunde.
(4) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf 
die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von geprüf-
ten, jagdlich brauchbaren Hunden (Nachweis über 
eine bestandene Prüfung ist vorzulegen) von Jagd-
ausübungsberechtigten und bestätigten Jagdaufse-
hern, sofern diese Inhaber eines Jagdscheins sind, 
jedoch höchstens für zwei Hunde. 

§ 9
Allgemeine Bestimmungen für die 

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung
(1) Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird 
wirksam mit Beginn des auf die Antragstellung fol-
genden Monats.
(2) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur 
gewährt, wenn
1.  die Hunde für den angegebenen Verwendungs-

zweck geeignet sind; dies kann von der Vorlage 
eines entsprechenden Nachweises abhängig ge-
macht werden,

2.  der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren 
nicht wegen eines Vergehens gegen tierschutz-
rechtliche Bestimmungen belangt wurde,

3.  für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des 
Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume 
vorhanden sind,

4.  in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 3 ordnungsge-
mäß Bücher über den Bestand, den Erwerb, die 
Veräußerung und die Abgänge der Hunde geführt 
und auf Verlangen vorgelegt werden.

§ 10
Überwachung der Anzeigepflicht

(1) Für jeden Hund wird eine Hundesteuermarke 
ausgegeben, die außerhalb der Wohnung oder des 
befriedeten Grundbesitzes sichtbar vom Hund zu 
tragen ist. Andere Gegenstände, die der Steuermar-
ke ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt 
werden. Bei Verlust der Steuermarke wird auf Antrag 
eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr von 2,50 EUR 
ausgehändigt. Bei der Abmeldung des Hundes ist die 
Steuermarke an die Gemeinde zurückzugeben.
(2) Die Gemeinde kann in Abständen von mindestens 
einem Jahr im Gemeindegebiet Hundebestandsauf-
nahmen durchführen. Dabei können folgende Daten 
erhoben werden:
1. Name und Anschrift des Hundehalters
2. Anzahl der gehaltenen Hunde
3. Herkunft und Anschaffungstag
4. Geburtsdatum
5. Rasse.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 16 KAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 1 einen Hund 

nicht oder nicht rechtzeitig oder fehlerhaft anmel-
det,

2.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 2 einen Hund 
nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet und/oder die 
Hundesteuermarke nicht zurückgibt,

3.  als Hundehalter entgegen § 3 Abs. 3 und § 7a 
Abs. 3 die Veränderung der Voraussetzungen 
für eine Steuerfreiheit, Steuerermäßigung oder 
Steuerbefreiung nicht rechtzeitig anzeigt,

4.  als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 einen 
Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines 
umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befes-
tigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt oder 
dem Hund andere Gegenstände, die der Steuer-
marke ähnlich sind, anlegt.

5.  die Auskunftspflicht verletzt, die im Zusammen-
hang mit der Hundebestandsaufnahme gemäß  
§ 10 Abs. 2 gegeben ist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft: Satzung über 
die Erhebung von Hundesteuer der Ortsgemein-
de Zornheim vom 23.12.1987 in der Fassung vom 
19.09.2001.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach der auf Grund 
von Absatz 2 aufgehobenen Satzung entstanden 
sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.
Zornheim, den 17.12.2025 
Ralf Jürgen Winter
Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in  
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Sat-
zung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Beitragssatzung Feld-,  
Weinbergs- und Waldwege

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 
Feld-, Weinbergs- und Waldwege 

der Ortsgemeinde Zornheim vom 17.12.2025
Der Ortsgemeinderat Zornheim hat auf Grund des 
§ 24 der Gemeindeordnung (GemO) sowie des § 2 
Abs. 1 und der §§ 7, 8, 9 und 11 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen
§ 2 Beitragsgegenstand
§ 3 Beitragsmaßstab
§ 4 Beitragsschuldner
§ 5 Beitragsermittlung
§ 6 Gemeindeanteil
§ 7 Behandlung von Jagdpachtanteilen
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruchs
§ 9 Fälligkeit
§ 10 Vorausleistungen
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§ 11 Öffentliche Last
§ 12 Inkrafttreten

§ 1
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen

(1) Die Ortsgemeinde Zornheim erhebt wiederkeh-
rende Beiträge für die Investitionsaufwendungen und 
die Unterhaltungskosten von Feld-, Weinbergs- und 
Waldwegen.
(2) Beiträge nach dieser Satzung werden nicht er-
hoben, wenn die Kosten der Beitragserhebung außer 
Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkom-
men stehen. 

§ 2
Beitragsgegenstand

(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) der Ortsgemeinde Zornheim 
gelegenen Grundstücke, die durch Feld-, Weinbergs- 
oder Waldwege erschlossen sind.
(2) Ein Grundstück ist durch Feld-, Weinbergs- oder 
Waldweg erschlossen, wenn die tatsächliche und 
rechtliche Möglichkeit besteht, ein Grundstück oder 
einen Grundstücksteil zu Bewirtschaftungszwecken 
über diese Wege zu erreichen. Hierbei ist es un-
beachtlich, ob es unmittelbar an einen Feld-, Wein-
bergs- oder Waldweg angrenzt oder nur mittelbar 
über andere Grundstücke erschlossen wird.

§ 3
Beitragsmaßstab 

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.
§ 4

Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 
Grundstücks ist.

§ 5
Beitragsermittlung

Der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages wer-
den die tatsächlichen jährlichen Investitionsaufwen-
dungen und Unterhaltungskosten zugrunde gelegt 
(Jährlichkeitsprinzip).

§ 6
Gemeindeanteil

Zur Abdeckung des Verkehrs, der nicht den Beitrags-
schuldnern zuzurechnen ist, insbesondere durch an-
derweitige, d. h. nicht land-, forst- und weinwirtschaft-
liche Nutzungen des Wegenetzes, welche einen 
spezifischen Unterhaltungsbedarf auslösen, wird ein 
Gemeindeanteil von 10 % festgesetzt.

§ 7
Behandlung von Jagdpachtanteilen

(1) Von den beitragsfähigen Aufwendungen und 
Kosten sind Einnahmeüberschüsse aus der Jagdver-
pachtung und ähnlichem abzuziehen, die die Grund-
stückseigentümer, ihre Vereinigungen oder Körper-
schaften für die Herstellung, den Ausbau und die 
Unterhaltung der Feld-, Weinbergs- und Waldwege 
der Ortsgemeinde Zornheim zur Verfügung stellen, 
wenn nicht Auszahlungsansprüchen von Grund-
stückseigentümern entsprochen wird; anderenfalls 
ist nach Absatz 2 zu verfahren.
(2) Werden der Ortsgemeinde Zornheim Einnahme-
überschüsse aus der Jagdverpachtung und ähn-
lichem nicht von allen Beitragsschuldnern zur Ver-
fügung gestellt, so sind die der Ortsgemeinde Zorn-
heim zufließenden Beiträge auf die Beiträge der 
Beitragsschuldner, die keine Auszahlungsansprüche 
gestellt haben, entsprechend anzurechnen.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruchs

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. De-
zember für das abgelaufene Jahr.

§ 9
Fälligkeit

Die Beiträge werden durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig.

§ 10
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von 
der Ortsgemeinde Zornheim Vorausleistungen auf 
wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraus-
sichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr be-
messen.

§ 11
Öffentliche Last

Der Wegebeitrag nach dieser Satzung liegt als öffent-
liche Last auf dem Grundstück.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft: Satzung über die Er-
hebung von Beiträgen für Feld-, Weinberg- und Wald-
wege der Ortsgemeinde Zornheim vom 18.09.1996.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach den in Absatz 2 
aufgehobenen Satzungen entstanden sind, gelten 
die bisherigen Regelungen weiter.
Zornheim, den 17.12.2025 
Ralf Jürgen Winter
Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in  
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Sat-
zung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Beitragssatzung Weinbergsschutz
Satzung über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge für Weinbergsschutz 
der Ortsgemeinde Zornheim vom 17.12.2025
Der Ortsgemeinderat Zornheim hat auf Grund des 
§ 24 der Gemeindeordnung (GemO) sowie des § 2 
Abs. 1 und der §§ 7, 8, 9 und 11 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird:
Inhaltsübersicht:
§ 1 Beitragsgegenstand
§ 2 Zweck und Umfang des Weinbergsschutzes
§ 3 Beauftragung Dritter
§ 4 Ermittlung der Beiträge, Beitragsmaßstab
§ 5 Beitragsschuldner und Fälligkeit
§ 6 Inkrafttreten

§ 1
Beitragsgegenstand

(1) Die Ortsgemeinde Zornheim erhebt wiederkeh-
rende Beiträge für die jährlichen Kosten des gemäß 
§ 2 durchzuführenden Weinbergsschutzes.
(2) Der Beitragspflicht unterliegen alle im Außen-
bereich (§ 35 BauGB) der Ortsgemeinde Zornheim 
gelegenen Grundstücke, die vom Weinbergsschutz 
dadurch einen Vorteil haben, dass sie land- und 
weinwirtschaftlich nutzbar sind.

§ 2 
Zweck und Umfang des Weinbergsschutzes

(1) Zweck des Weinbergsschutzes ist es, die Wein-
berge vor Starenfraß zu schützen (Starenabwehr, 
Starenhut).
(2) Der Weinbergsschutz erstreckt sich auf den Be-
reich der beitragspflichtigen Grundstücke.
(3) Die Ortsgemeinde Zornheim gibt alljährlich den 
Beginn und das Ende des Weinbergschutzes, jeweils 
spätestens eine Woche vor dem beabsichtigten Ter-
min, ortsüblich öffentlich bekannt.
(4) Die Ortsgemeinde Zornheim legt Art und Weise 
sowie Intensität der Durchführung des Weinbergs-
schutzes, insbesondere die Anzahl der einzusetzen-
den Weinbergschützen bzw. die Anzahl und Art der 
Schallgeber, jährlich fest und gibt dies alljährlich orts-
üblich öffentlich bekannt.
(5) Für Schutzmaßnahmen, die über den Umfang ge-
mäß dieser Satzung hinausgehen, sind die Grund-
stückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten selbst 
verantwortlich.

§ 3 
Beauftragung Dritter

(1) Die Ortsgemeinde Zornheim ist berechtigt, eine 
schriftliche Vereinbarung mit dafür geeigneten Per-
sonen oder Personenvereinigungen über die Durch-
führung des Weinbergsschutzes zu treffen. Die Auf-
gabe selbst bleibt dabei in kommunaler Trägerschaft. 
Diese Vereinbarung umfasst mindestens:
-  eine präzise Auflistung und Beschreibung der 

übertragenen Geschäfte,
- Regelungen zur Kostenerstattung,
-  Regelungen zur Haftung des Dritten bzw. der 

Ortsgemeinde Zornheim sowie
-  die Benennung der verantwortlichen Person im 

Fall der Vereinbarung mit Personenvereinigun-
gen.

(2) Die Ortsgemeinde Zornheim gibt die übertrage-
nen Geschäfte sowie bei Personenvereinigungen die 
verantwortliche Person gemäß § 2 Abs. 3 öffentlich 
bekannt.

§ 4
Ermittlung der Beiträge, Beitragsmaßstab

(1) Der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
werden die tatsächlichen jährlichen Investitionsauf-
wendungen und Unterhaltungskosten zugrunde ge-
legt (Jährlichkeitsprinzip).
(2) Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. 

§ 5
Beitragsschuldner und Fälligkeit

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer ei-
nes beitragspflichtigen Grundstücks ist. 
(2) Die Beiträge werden durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig.

§ 6 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft: Satzung über die Er-
hebung von Beiträgen zur Deckung der Kosten des 
Weinbergsschutzes der Ortsgemeinde Zornheim 
vom 27.11.1996.
(3) Soweit Beitragsansprüche nach der auf Grund 
von Absatz 2 aufgehobenen Satzung entstanden 
sind, gelten die bisherigen Regelungen weiter.
Zornheim, den 17.12.2025 
Ralf Jürgen Winter
Ortsbürgermeister

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO
(6) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, 
wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sit-

zung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Auf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in  
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Sat-
zung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.

Ende amtlicher Teil
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Ihre E-Mails an die Redaktion des Nachrichtenblattes senden Sie an: redaktion@ nachrichtenblatt-nieder-olm.de

Verbandsgemeinde

Infos Ihrer Verbandsgemeinde

Tanzen im Sitzen 
Auf die Stühle, fertig, los ...! 

Repair Café 
des Seniorenbeirats der 
Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Sonstiges

Energieberatung der 
Verbraucherzentrale RLP

FamilienZentrum 
Nieder-Olm e.V.
Café Zimt & Zucker und Babykorb:

Lachyoga

Yoga für Männer

ne Leistungsdruck:

Essenheim

Infos Ihrer Gemeinde

Neujahrsempfang 2026

Sonstiges

Dalles Café

Gottesdienste

Zeichenerklärung:

Katholisch: Essenheim: Klein-
Winternheim:

Nieder-Olm:
Ober-Olm:

Sörgenloch:
Stade-

cken-Elsheim / Jugenheim:

Zornheim:

Evangelisch: Essenheim:
Nieder-Olm / Sörgenloch:

Ober-Olm / Klein-Winternheim:

Zornheim:

Sonstige: Ev. Gemeinde Am Kreuz, Udenheim: Zeugen Je-
hovas:

Aktuelles aus den Gemeinden
NICHTAMTLICHER TEIL Kultur Sport Vereinsleben
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-

Pferdesegnung 
Essenheimer Reit- und Fahrverein 

-

-

-

Seniorennachmittag 

-

-

Schleifchenturnier der  
Badminton-Abteilung  
begeistert Vereinsmitglieder

-
-

-

-

-

-
-

-

-

Jugenheim

Infos Ihrer Gemeinde

Erstes Jugenheimer  
„Babbel-Café“ lädt zum 
Miteinander ein

-

-

-
-

-

-

-
-

-

 

-

-
-
-
 

-

Einladung  
zum Neujahrsempfang 
der Ortsgemeinde Jugenheim

-

-

-

Neue Tischtennisplatte für 
Jugenheim! 

-

-

-
-

-

Ausblick:

-
-

-

Sonstiges

Weihnachtsbaumsammlung
-
-
-
-

-

-

 

Kulturinitiative: 
Live-Reportage

-

-

-

vhs Jugenheim
Außenstelle der kvhs Mz-Bin

-
gital: DB-Navigator nutzen 

-

Mitgliederversammlung
Landfrauen Jugenheim

-
-
 

-

-

-
 
 

-

Klein-Winternheim

Infos Ihrer Gemeinde

Einladung  
zum Neujahrsempfang 
Ortsgemeinde Klein-Winternheim

-
-
-

-

-

Café am Andreasplatz

-

Geburtstag
Stadecken-Elsheim

Wir gratulieren

Verbandsgemeinde Nieder-Olm
Klein-Winternheim

Sörgenloch

Stadecken-Elsheim

Veranstaltungen der Kultur- und  

www.kultur-und-weinbotschafter- 
rheinhessen.de

Veranstaltungen
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Grenzgerechter Rückschnitt 
von Bäumen und Sträuchern auf 
privaten Grundstücken

-

-

-

Information zur Räumpflicht 
bei Schnee und Eisglätte

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

Sonstiges

Einsammeln  
von Weihnachtsbäumen

-

-
-

-

-
-

-

-

Neujahrskonzert  
des Musikvereins 
Kartenvorverkauf startet 

-

-

-

-

Fastnachtstermine der 
LSG -DIE CHAOTE- 
Jetzt Tickets im Vorverkauf sichern

-

-

-
 

-

-

Nieder-Olm

Infos Ihrer Stadt

Kindersachen- und  
Kostümbasar

-

-

 

-

-
-

 

Sonstiges

Lions Club Nieder-Olm 
„3000 Schritte für mehr  
Gesundheit“ 

-

-

 

-

Konzert
Ev. Kirchengemeinde Nieder-Olm

-

-
-

-

-

Taufe – mehr als ein Ritual!

-

-

Jahrgang 1933/34  
Nieder-Olm

 

Jahrgang 1940
Nieder-Olm

Maria 2.0 Nieder-Olm 
lädt ein zur Lesung 

-

-

-

-
-

-

DJK Nieder-Olm
Fitness- und Funktionsgymnastik 
ab 50

-
 

-

-

-

-

-

Jubiläumsjahr
des Gesangvereins Liederkranz

-
-

-

-

-
-
-
-

Weihnachtsbaumsammeln 
in Nieder-Olm
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-

-

-

TV NO Abt. Handball 
Vorschau

-

-

Jahresabschlussfeier mit 
Spendenübergabe

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
 

-

Ober-Olm

Weihnachtsbaumaktion 

-
-

-

-

Fitnesstag 
beim Turnverein 1848 Ober-Olm 

-

-

-

Rheinhessische Beatles 
zu Gast in Ober-Olm

-

-

-

-
 

 
-

-

 

Die Sternsinger in  
Ober-Olm bringen den  
Segen an Segenstankstellen

-
-

-

Gruppe 1: -
-

Gruppe 2:
-

Gruppe 3: 

-

-

vhs Ober-Olm
Außenstelle der kvhs Mz-Bin

Gesundheit fördern: 

-
-

-

-

Französisch, Partnerschaft Stu-
fe A1: -

-
-

-

-

-

Uhr. 
3D-Druck für Fortgeschrittene mit 
Grundkenntnissen:

-

-

-

Kreppelkaffee-Sitzung 
der AWO Ober-Olm

-
-

-

„Haarige Zeiten“ 
mit der Valentinusbühne Ober-Olm

-

-
 
 

Zu Lebzeiten
Vorsorgen möglich

Puppentheater  
beim Ober-Olmer Turnverein

-

-

-
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-
-

Erfolgreiches Debüt der  
Jugend auf Verbandsebene
Tischtennis beim TV Ober-Olm 
auf dem Vormarsch

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

Sörgenloch

Taufe – mehr als ein Ritual!

Maria 2.0 Nieder-Olm 
lädt ein zur Lesung 

Die Feuerwehr Sörgenloch 
informiert!
Einsammlung der  
Weihnachtsbäume

-
-
-

 
-

-
-

-

Stadecken-Elsheim

Wir sammeln  
Ihre Weihnachtsbäume

-
-

-

 
-

-

-
-

-

-

TSVgg Jahresauftakt- 
veranstaltung 
„Komm mit ins Abenteuerland!“

-
-

-

-

Kinder- und Jugendchor 
Selztalspatzen startet  
neues Musicalprojekt

-

-

 

Probenstart 
des Ev. Singkreises Cantare

-

-

-
-

-

Konzert in der Burgscheune
Musikalische Perlen des  
traditionellen jiddischen und  
hebräischen Liedgutes 

-

 

-
-

-
-
-
-

NABU-Aktionstag
Pflegemaßnahmen

-

-

-

-

Neujahrsnachtwächter-
wanderung 
der SPD Stadecken-Elsheim

-

-

-

-

-

-

-

Ev. Kirchengemeinde Sta-
decken-Elsheim informiert

-
-
-

-

Weihnachtsfeier der 
Landfrauen mit Ehrungen

-
-
-

Adventskonzert in Sörgenloch

-

-

-
-
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Chorioso
Feierliches Adventskonzert erfüllt 
Kirche mit Klang, Licht und 
Gemeinschaft

Zornheim

Infos Ihrer Gemeinde

Umfrage der 
Seniorenvertretung der 
Ortsgemeinde Zornheim 
für alle Bürger/-innen ab 60 Jahren

Sonstiges

Taufe – mehr als ein Ritual!

Maria 2.0 Nieder-Olm 
lädt ein zur Lesung 

Filmmittwoch 
Ev. Weinberg-Gemeinde 
Ebersheim und Zornheim

Sternsingeraktion 
Gemeinde Zornheim

Bürgercafé öffnet wieder 

TTSG Sörgenloch/Zornheim
Mädels überzeugen bei den 
TT-Verbandsmeisterschaften der 
Jugend

gen

16.711

Verantwortlich für den amtlichen Teil

Herausgeber-Verlag

Nichtamtlicher redaktioneller Teil

Anzeigenteil

Druck

Falls das Nachrichtenblatt nicht er scheint (z.B. zwischen 
Weihnachten und Neujahr), wird dies rechtzeitig angekün-
digt. 

Der Nachdruck von redaktionellen Beiträgen ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet. Dies gilt 
auch für die Aufnahme in elektro nische Datenbanken und 
Vervielfältigung auf CD.

Gültige Mediadaten: ab 01.01.2026

Impressum

90. Geburtstag in Stadecken-Elsheim
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Gold, Silber und Bronze in den 
Doppelwettbewerben:

TSV Zornheim: 
1. Mannschaft mit neuer Führung

v.r.: Thomas Baumgärtner, Fabian 
Meurer, Marco Jantz, Marcel Baum-
gärtner und Fabian Tautenhahn

Neuer Vertrag zwischen der 
Ortsgemeinde Zornheim 
und dem TSV

Sonstiges

Bauanträge müssen ab 
Januar direkt beim Land-
kreis eingereicht werden 

Ende nichtamtlicher Teil

Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr 

Donnerstag und Freitag 
von 8.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Außerhalb der 
Öffnungszeiten nach 
vorheriger telefonischer 
Vereinbarung.

Das Nachrichtenblatt online lesen – mit Vorlesefunktion

www.oppenheimer-druckhaus.de

Herzlich willkommen beim Oppenheimer Druckhaus
Erfahren Sie die neuesten Infos aus Ihren Verbandsgemeinden

Hauptstraße 10
55288 Armsheim 

(Ortsausgang Richtung Flonheim)

Telefon 06734 24197-0
www.oppenheimer-druckhaus.de
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K L E I N A N Z E I G E N M A R K T
Telefon 06734 24197-0 · kleinanzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

Zur korrekten Bearbeitung Ihrer Aufträge benötigen wir immer Ihre vollständige Anschrift und Bankverbindung ! Außer bei Barzahlung. 
Ohne diese Angaben können wir Ihren Auftrag nicht bearbeiten!

Der Zusatz „(gew.)” hinter einer Telefonnummer 
weist darauf hin, dass es sich hier um die Anzeige 
eines Gewerbetreibenden handelt.

Chiffre-Annoncen
Wie antworte ich auf eine  

Chiffre-Annonce? 
Die Chiffre-Nr. finden Sie in der 

Klammer am Ende der Annonce.
Senden Sie Ihr Schreiben an:  

Oppenheimer Druckhaus GmbH, 
Chiffre- Nr. ... 

Hauptstraße 10 
55288 Armsheim

Wir leiten Ihre Briefe weiter.IMMOBILIEN AUS GUTER HAND SEIT 1985 

BAYER
IMMOBILIEN GMBH

Sie möchten verkaufen?
Was können Sie von  

uns erwarten?
•  Exakte Marktwerteinschätzung 

Ihrer Immobilie!
•  Sichere Abwicklung und  

Diskretion!

Tel.: 06131 53044
www.immobilien-bayer.de 

IHR 
REGIONALER 

PARTNER 
FÜR  

SOLARENERGIE,
WÄRMEPUMPEN

UND  
INSTALLATION

Ihr Solarpartner in Wörrstadt
06732 608 9999

Flohmarkt
Jeden Samstag 7-13 Uhr
Uni Mainz P am Dalheimer Weg.
www.mp-maerkte.de

Wir helfen bei Verkauf und
Vermietung Ihrer Immobilie!
Rosenbrock Immobilien

  06732 9489194 (gew.)
  0173 6584421

www.rosenbrock-immobilien.de

KurierfahrerIn (m/w/d) auf
Mini-Job-Basis gesucht
(Verdienst ca. 190,- €) wohnhaft in Alzey
für die tägliche Beförderung von Akten und
interner Hauspost. Voraussetzung: Fahr-
erlaubnis Klasse B, Fahrpraxis, polizei-
liches Führungszeugnis (kann nachge-
reicht werden). Firmenfahrzeug: eigener
PKW, Arbeitszeiten: Mo-Fr 08:45 - 09:55
Uhr im 14-tägigen Wechsel.
Bewerbungen per E-Mail an:
personal@mkd-kurier.de
oder telefonisch unter:

 02421 496969. (gew.)

Wir kaufen Ihr Auto!
Vergleichen Sie selbst und lassen Sie sich
von uns ein unverbindliches Angebot ma-
chen!
Autofixx Kfz-Handels GmbH
Robert-Bosch-Str. 28a
55232 Alzey

 06731 9008935
info@autofixx-gmbh.de (gew.)

Verkaufe 1 Duschwand, klar,
180 hoch, 80 breit, 1 Duschwandaufsatz
für eine Badewanne, klar, 140 cm hoch
und 3 Flügel je 38 cm, beide Duschwände
aus Chrom.  06732 935240

Felz Karosserie & Lack GmbH
Wir kümmern uns um alles. Sie hatten
einen Unfall mit Ihrem PKW? Wir reparie-
ren Ihr Auto und verpassen ihm auch
wieder neuen Glanz. Ersatzfahrzeug,
Gutachten, Verkehrsanwalt.
Wörrstadt   06732-961924 (gew.)

Suche gute Kleidung,
gute Schuhe, Bücher, CDs, DVDs, Haus-
halts- und Flohmarktartikel für Gemeindear-
beit und soziale Zwecke als Spende gegen
Abholung.  0177 4210451

Suche Ackerland
und Weinberge zum Kaufen oder Pachten
in VG Wörrstadt.  0157 56993451

ETW Ober-Olm, 3 ZKBB,
94 m², zentr. Lage, Weitsicht-Südbalkon,
TL-Bad, G-WC, PKW-Stellplatz, Keller,
112 kWh/(m² a) Erdgas, sofort frei. Privat-
verkauf ohne Makler, VHB 269.000,- €.
E-Mail: wohnung-ober-olm@t-online.de

Suche Akkordarbeit
im Weinberg schneiden usw. mit Erfah-
rung.  0178 1619805

Wir suchen
für unseren 10-jährigen autistischen Sohn
eine Integrationskraft zur Begleitung in der
Förderschule in Sprendlingen. Ideal wären
25 Stunden pro Woche, Beginn zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt.  0172 6160130

Suche Akkordarbeit
im Weinberg, schneiden, rausziehen und
biegen.  0163 9544833

Wörrstadt-Rommersheim
schöne, moderne 2-ZKBB, neue EBK,
großer Abstellraum, in 3 FH, ab 1.2.2026
oder später zu vermieten, ca. 60 m², KM
520,- €, PKW-Stellplatz 30,- € + NK + KT.

 06352 4821 o. 0173 3172552

Der HERR aber ist treu.
Er wird euch Kraft geben und euch vor
dem Bösen bewahren.
Die Bibel, 2. Thessalonicher 3,3

Schornsheim, 2-ZBK möbliert
zu vermieten ab 01.04.2026, max. 2 Perso-
nen, ca. 65 m², Küchenzeile, Abstellraum,
Stellplatz, bei Interesse: 2zkb@online.de

Citroen Jumpi 2.0 l Diesel
EZ: 04/2012, 9-Sitzer, TÜV neu, viele Ex-
tras, 5.900,- € VHB.  0170 8939681

Suche Gartengrundstück/
Freizeitwiese/Brachland/Ackerfläche/Obst-
wiese zum Kauf oder Pacht im Umkreis
von Mainz.  0176 20992975

Wir suchen Verstärkung -
flexibel für das Wochenende
auf Minijobbasis. Nähere Informationen in
der Tankstelle und unter

  0159 06352606, (gew.)

Zuverlässige
Seniorenbetreuung (auf Minijobbasis), Sie
suchen eine freundliche Begleitung für Ter-
mine außer Haus, Arztbesuche, Einkäufe
oder Hilfe im Haushalt? Ich bin eine erfah-
rene, ordentliche und einfühlsame Unter-
stützungsperson, die sich Zeit nimmt, um
auf Ihre Wünsche einzugehen. Ob Garten-
arbeit, Hauswirtschaft oder einfache All-
tagsanleitungen - ich unterstütze Sie ge-
nau dort, wo Sie es brauchen.  0152
26466105

Zuverlässige Haushaltshilfe
in Alzey gesucht.  0152 54086254

Dacia Dokker Stepway
Hochdach-Kombi, EZ 2018, 85 tkm,
1.600 m³, 103 PS, scheckheftgepflegt,
TÜV neu, Farbe blau, Bordcomputer,
Rückfahrkamera, 8-fach bereift,
VHB 9.666,- €,  0172 9134811

Mehrgenerationenhaus
(Büro/Praxis/Wohnhaus/ELW) Neubauge-
biet in Wallertheim - zu verkaufen! Diverse
Nutzungsmöglichkeiten - 2 getrennte Haus-
eingänge. Gepflegtes Energiesparhaus =
insgesamt 300 m² WFL + NFL 83 m².
9 ZKB (2 Bäder + 2x EBK + 2 Gäste-WC),
Sauna/Dusche, Fitnessraum, Garten, Gara-
ge, diverse Abstellmöglichkeiten/Speicher
ausbaubar. 3 Kfz-Stellplätze u.v.m. Ohne
Maklergebühren - Ab 01.02.2026 frei -
Kaufpreis 795.000,00 € VHB - Vor Ort:
Spielplatz, Grundschule, Kindergarten, di-
rekte Zug- und Busanbindung,
Autobahn 5 min. Info unter

 0178 1831622

Zu verkaufen
Opel Mokka - E, Elegance (Automatik-
Elektroantrieb), Gebrauchtfahrzeug,
Erstzulassung 05/2022, nächster TÜV
07/2027, 53388 km, 100 kw/ 136 PS,
Elektro, Allwetterreifen, Zubehör
FREE2MOVE ESOILUTIONS S
WALLBOX.
Preis VHB 14.500,- €,
ingobabel@t-online.de

Golf 6 1. EZ März 2012
137.000 km, guter Zustand, Ledersitze
schwarz, schwarz-metallic, Benziner,
4.900,- €,  0170 8939681

Löwe sucht Löwin
Geschäftsmann, 45+, respektvoll, humor-
voll, romantisch, bis 65 Jahre alt, schreib
bitte über WhatsApp:

 0178 2912894, Toni

Schöner Single-Treff
55+, Samstag, der 10.01.2026, ab 19 Uhr.
Kennenlernen in geselliger Runde in Stade-
cken-Elsheim. Neue Teilnehmer willkom-
men.  01515 9414768

PKW-Anhänger zu verkaufen
mit zulässigem Gesamtgewicht von
1.340 kg, 75 kg Stützlast, Ladefläche Brei-
te 130 cm, Länge 296 cm, Höhe 35 cm,
Nutzlast 1.100 kg, gebremst,
TÜV bis 02/2027, zweite Hand, BJ 1991,
Bilder auf Anfrage. Der Anhänger wird bei
Abholung abgemeldet. Nur Abholung mög-
lich, da privat keine Garantie oder Rück-
nahme möglich, Barzahlung bei Abholung,
VHB 900,- €,
ingobabel@t-online.de

Wolfsheim
schöner Bauplatz, voll erschlossen, Eck-
grundstück, sofort bebaubar, zu verkaufen,
625 m², 195.000,- €,  06701 1422

Eingezäunte Wiese
für Hundeschule gesucht. Scheune/ Halle
auch denkbar. Rund um Wörrstadt.

 0152 34271377

Neubau-Erstbezug in
Biebelnheim
Vermietung von modernen Wohnungen
(42, 51, 60, 71 oder 73 m²) im Effizienz-
haus 40 (6-Familien-Haus) mit Nachhaltig-
keitszertifikat, Energieeffiziensklasse A+,
nahezu ohne Heizkosten. Terrasse, Gar-
ten oder großer Balkon, barrierefrei, Hellig-
keit durch große Fensterfronten, Einbaukü-
che, Hauswirtschaftsraum. Näheres unter

 01516 8533751. (gew.) Suche Arbeit im Weinberg
- Reben schneiden -  0160 8175959

Suche Gartengrundstück
Familie sucht kleines oder großes Garten-
grundstück zum Kauf bis 5.000,- €.

 01577 2328116

Seniorengerechte komfortable
Wohnung in Wörrstadt zu vermieten. Die
Wohnung befindet sich im 2. Stock und ist
auch über Fahrstuhl zu erreichen. 91 m²,
3 Zimmer mit Klimaanlage und Fußboden-
heizung, sehr gut ausgestattete Küche, mo-
dernes Badezimmer mit begehbarer Du-
sche, sep. Gästetoilette, großer Balkon,
Kellerraum und Tiefgaragenstellplatz.
KM 1.270,- € zzgl. NK. Kontakt bei Rückfra-
gen und Besichtigungen:  06732 1495 o.

 0171 9313415

Suche russische
Sprachförderung für zwei Kinder
(3 und 5 Jahre). Spielerisch und kindge-
recht, später auch Schrift. 1x wöchentlich
1 Std. in Alzey/Weinheim. Kontakt:

 0171 2323132

Felz Karosserie & Lack GmbH
Wir kümmern uns um alles. Sie haben
einen Oldtimer. Machen Sie gleich einen
Beratungstermin aus. Wir sind zertifizierter
Oldtimerfachbetrieb.
Wörrstadt   06732-961924 (gew.)

Verkaufe Bauplatz
Größe 1080 m² mit Altgebäude, noch
bewohnt, in Flonheim. 490.000,- €

 0179 8542631

Bonitätsstarke Familie sucht
Baugrundstück bis 800 m² oder Einfamili-
enhaus in Saulheim und/ oder Umgebung
von ca. 10 km.
LBS Immobilien Rainer Summer
Wilhelmsstraße 7, 55232 Alzey

 06731 499417  0151 25352639
(gew.)

Erfahrener Maler
Folgende Arbeiten werden ausgeführt:
Verputzen, Innen- und Außenanstrich,
Trockenbau, Innen- und Außendämmung
uvm.  0162 4019052 (gew.)

Waschmaschine
Neu oder defekt?
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen!
Ihr Hausgerätespezialist
Schrauth Haustechnik Wörrstadt
www.schrauth-haustechnik.de

 06732-1426 (gew.)

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen
  03944 36160 www.wm-aw.de (gew.)

Immobilien-Wertgutachten
DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte
Immobiliengutachterin DIAZert (LS) für
z.B. Finanzamt, Erbschaft, Scheidung,
(Ver-)Kauf o.ä.
Gerhard & Gerhard
Eva Maria Gerhard
Pariser Str. 28
55286 Wörrstadt

 06732 5575 (gew.)
www.gerhard-bewertung.de

Probleme mit der Heizung?
Meisterbetrieb mit 24h Notdienst:
Wartung, Reparatur und Austausch aller
Fabrikate. Fachbetrieb für Wärmepumpen,
Holzpellet- und Solaranlagen.
Warzas-Wärmekonzepte
55288 Schornsheim

  06732 64669 (gew.)

© DutchScenery_Fotolia.com
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Wörrstadt

Alzey

Nieder-Olm

Spiesheim

EnsheimArmsheim
Schimsheim

Ober-Flörsheim

Flomborn

Gau-Heppenheim

Dintesheim
Eppelsheim

Framersheim

Biebelnheim

Gau-Odernheim

Gau-Köngernheim

Bechtolsheim

Esselborn

Kettenheim

Albig

Wahlheim

Freimersheim

Offenheim

Lonsheim

Nack

Nieder-Wiesen

Bechenheim

Mauchenheim

Erbes-Büdesheim

Flonheim

Uffhofen
Bornheim

Bermersheim 
v. d. H

Rommersheim
Wallertheim

Sulzheim

Vendersheim

Partenheim Saulheim

Stadecken

Jugenheim

Sörgenloch

Zornheim

Essenheim Ober-Olm

Klein-Winternheim

Elsheim

Udenheim

Schornsheim

Gabsheim

Nachrichten-Blatt VG Nieder-Olm
Elsheim 970
Essenheim 1.600
Jugenheim 760
Klein-Winternheim 1.885
Nieder-Olm 5.590
Ober-Olm 2.121
Sörgenloch 620
Stadecken 1.315
Zornheim 1.850
 16.711

Nachrichten-Blatt VG Wörrstadt
Armsheim 1.120
Ensheim 220
Gabsheim 350
Gau-Weinheim 290
Saulheim 3.705
Partenheim 850
Rommersheim 300
Sulzheim 570
Schornsheim 790
Spiesheim 470
Udenheim 590
Vendersheim 300
Wallertheim 860
Wörrstadt 3.956
 14.371

Nachrichten-Blatt VG Alzey-Land
Albig 750
Bechenheim 220
Bechtolsheim 840
Bermersheim 190
Biebelnheim 320
Bornheim 370
Dintesheim 80
Eppelsheim 520
Erbes-Büdesheim 620
Esselborn 160
Flomborn 450
Flonheim 950
Uffhofen 270
Framersheim 720
Freimersheim 300
Gau-Heppenheim 280
Gau-Odernheim 1.695
Gau-Köngernheim 225
Kettenheim 150
Lonsheim 270
Mauchenheim 400
Nack 290
Nieder-Wiesen 300
Ober-Flörsheim 570
Offenheim 290
Wahlheim 250
    11.480

 Stand Januar 2026

Jede Woche kostenlos 
in über 42.500 Haushalten 
im Herzen Rheinhessens
die Nachrichten-Blätter der Verbandsgemeinden 
Wörrstadt, Nieder-Olm und Alzey Land

= keine Verteilung

Gau-Weinheim
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Möbelrestauration

www.just-restauration.dewww.just-restauration.de

Wir lieben unser 
Nachrichtenblatt.
Sie hoffentlich 
auch. Sollten Sie 
es einmal nicht 
erhalten, freuen 
wir uns über Ihren 
Anruf unter

06734 24197-0

Kfz-Reparaturen aller Fabrikate und…  
n  Getriebespülung  
n  Inspektionen
n  Glasservice  
n  TÜV, AU täglich

Fahrzeugtechnik Kargel · Meisterbetrieb · 55270 Klein-Winternheim
Raiffeisenstr. 14 (ehemals Kilicaslan) 06136 89666 · www.kfz-kargel.de

 n  Allrad-Leistungsprüfstand  
            incl. Chiptuning
 n  Motoren-Instandsetzung
NEU n  Reifeneinlagerung

Zeit für Veränderung?

sowie Heilpädagog*innen, Heilerzieher*innen und
Sozialpädagog*innen (m/w/d) in Teilzeit. Es erwartet Sie
eine Zusammenarbeit, die durch viel Herz, Freude und Wertschätzung
geprägt ist.

Für unseren Waldorfkindergarten in Saulheim

suchen wir: liebevolle ERZIEHER*INNEN

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
(gerne per E-Mail) an:
WALDORFKINDERGARTEN

AN DER SANDGRUBE

vorstand@waldorfkindergarten-saulheim.de

Lust auf ein Jahr reichhaltige Lebenserfahrung?
Dann bewirb Dich als „Bufdi“ in unserem Kindergarten.

www.bundesfreiwilligendienst.de

Zur Unterstützung von Senioren und Menschen mit Behinderung 
suchen wir eine zuverlässige, einfühlsame Alltagsbegleitung.
Wir bieten:
•  Flexible Arbeitszeiten – ideal auch für Wiedereinsteiger
•  Abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit
•  Stundenlohn ab 16,00 €

Ihr Einsatz macht den Unterschied!
Bewerbungen gerne telefonisch oder per E-Mail

Am Rheindamm 9  67583 Guntersblum  Telefon 06249 7992
info@seniorenhilfe-rheinhessen.de

Alltagsbegleitung/ 
Haushaltshilfe (m/w/d)

für Rhein-Selz, Bodenheim, Wöllstein, Eich, 
Wonnegau, Nieder-Olm und Umgebung

     GESUCHT!

In der Verbandsgemeinde Nieder-Olm 
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Stelle zu besetzen:

Facharbeiter*in (m/w/d) Gewässerunterhaltung

Nähere Angaben zu dem Stellenangebot mit 
Aufgaben, Anforderungen und Hinweisen fin-
den Sie unter: 
https://t1p.de/stellenvgno

Stellenmarkt

© T.Br.

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de
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Events & 
 Kulinarisches
aus der Region!

Guten Appetit

Viel 
Vergnügen!

FROHES

NEUES

JAHR

Wörrstadt Bad Kreuznach Ingelheim Bingen Worms Kaiserslautern
Ober-Saulheimer-Str. 18
06732 9336751

Bosenheimer Str. 213
0671 4835300

Konrad-Adenauer-Str. 14
06132 7196866

Hitchinstr. 36 a
06721 6809222

Am Aulweg 1
06241 9794583

Barbarossastr. 56 a
0631 31604770

Wiesbaden
Otto-Wallach-Straße 3A
Gegenüber XXXLutz

Finden Sie uns in Ihrer Nähe: Gültig vom 05.01. bis 10.01.2026  |  KW 2 |  fleischwaren-sutter.de 

Serviervorschlag

200 g Dose nur

1,98 €

Dosenwurst
Schwartenmagen, Leberwurst,
Blutwurst, Bratwurst oder
Schinkenwurst. 

Serviervorschlag

SPAR
TASCHE

Zusammen

7,48 €

1 kg 5 Minuten
Pfanne Budpest
+ 0,5 kg Nudeln
Schweinegeschnetzeltes küchenfertig.

Cordon bleu
Schweineschnitzel gefüllt mit
Schinken und Käse, vom
Schweinerücken.

Serviervorschlag

 1,0 kg nur

8,80 €

Großmutter’s
Schweinebraten
Vom mageren Schweinebug.

1,0 kg nur

5,98 €

Serviervorschlag

100 g nur

0,48 €

Serviervorschlag

Schweinemett 
Frisch, würzig, unwiderstehlich!

Serviervorschlag

Rigatoni-Salat 
Die perfekte Mischung aus Pasta
und Frische!

100 g nur

0,48 €

Serviervorschlag

Stück

1,68 €

Pizza vom deutschen
Markenhersteller
Verschiedene Sorten, tiefgefroren.
B-Ware.

Fleischsalat XXL    
Zartes Fleisch, knackige Gurken,
cremige Sauce.

100 g nur

0,48 €

Zutaten
für 2 Personen: 2 Süßkartoffeln 
(ca. 600 g), 120 g schwarze Lin-
sen, 1 EL Olivenöl*, 20 g Erd-
nüsse geröstet und ungesalzen*, 
½ Limette, ¼ TL Chiliflocken*, 
½ Orange, 40 g Feta Käse, 5 g fri-
scher Koriander, Salz* und Pfef-
fer* (*Diese Produkte gibt es in 
Fairtrade-Qualität)

Zubereitung
Den Ofen auf 250 Grad Ober- 
und Unterhitze (empfohlen) 
oder 230 Grad Umluft vorhei-
zen. Die Süßkartoffeln auf ein 
mit Backpapier belegtes Back-
blech legen, mit einer Gabel 
ringsherum einstechen und ca. 
25 Minuten backen. Während-
dessen gesalzenes Wasser in 
einem Topf zum Kochen bringen 
und Linsen ca. 15 Minuten gar-
kochen. Linsen abgießen, Oli-
venöl hinzugeben, mit Pfeffer 
würzen und zur Seite stellen. 
Erdnüsse klein hacken. Saft der 
halben Limette auspressen. Erd-
nüsse und Limettensaft zusam-
men mit den Chiliflocken in eine 
Schüssel geben. Mit Salz würzen 

Gebackene Süßkartoffeln

und mischen. Eine halbe Orange 
schälen, in Scheiben schneiden 
und diese vierteln. Feta zerbrö-
seln und Koriander waschen, tro-
cken schütteln und grob hacken. 
Gebackene Süßkartoffeln der 
Länge nach halbieren und mit 
den Linsen, Orangenstücken 

sowie Feta servieren. Mit Erd-
nüssen und Koriander garnieren. 

Weitere „Faire“ Rezepttipps:
www.fairtrade-deutschland.de/
einkaufen

Fotos: 
djd-k/Fairtrade/Frederike Lenz
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Events & 
 Kulinarisches
aus der Region! 

Stelle Deine Kraft beim Weitwurf unter Beweis!

Weihnachtsbäume stellen wir! 

In unserer gemütlichen Weinprobierstube ist für 
Speisen und Getränke bestens gesorgt!

Schulstraße 52
Jugenheim

 06130 1602

Waldi-
Weihnachtsbaum-

Weitwurf
9. & 10. Januar 

ab 17.00 Uhr
Für Klein 
und Groß 
mit Siegerehrung! 
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THOMAS KÖRPER

Sanitär - Heizung - Solaranlagen
Badsanierung - Kundendienst

Ernst-Ludwig-Str. 10
55291 Saulheim

Tel./Fax 0 67 32 / 38 62
Mobil 01 75 / 2 05 19 90
thomas.koerper@nexgo.de

WIRDAUS

Oppenheimer Straße 11 · 55268 Nieder-Olm · 06136 2279 

Gartenarbeit aller Art
• Professionell     • Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage) • Steingarten • Vertikutieren
• Baumstamm fräsen • Heckenschnitt • Entwurzelung 
• Mäharbeiten/Säen  • Gartenpflege allg. etc.

* INKL Abtransport *
0 63 03 - 8 76 17 01 76 - 64 61 71 64

ß

Altersgerechtes Wohnen

Sanieren / Bauen mit staatlicher Förderung

FEUCHTER KELLER?

NASSE WÄNDE?

www.isotec.de/rueger

Abdichtungstechnik Rüger GmbH
Am Giener 18, 55268 Nieder-Olm (Rheinhessen)

06136 - 9528461 

• Farbberatung und Farbkonzepte
• Maler- und Lackierarbeiten
• hochwertige Tapezierarbeiten
• edle Putz- und Spachteltechniken
• Bodenbeläge und Designfußböden
• Fassadengestaltung

Steffen Dombrowsky
Maler- und Lackierermeister

� 0 61 36 - 9 26 73 33
Neubrunnenstraße 19 · 55270 Essenheim
Info@malermeister-dombrowsky.de

www.malermeister-dombrowsky.de

Bäder - Heizung - Klima - Wartungen  

Alles aus 
einer Hand!

Marie-Curie-Ring 12 • 55291 SAULHEIM
FON 06732 9383004

WWW.FLIESEN-BAEDER-WAGNER.EU

M Ö B E L  +  I N N E N A U S B A U
0171 1463269 · m.barber@michaelbarber.de 

O B J E K T  +  B Ü R O E I N R I C H T U N G 
0170 7927017 · p.sidiropoulos@michaelbarber.de

Fenster · Trockenbau · Türen · Küchen · Böden · Reparaturen

Pfarrgasse 32 · 55268 Nieder-Olm 

Wir

treiben´s

gerne bunt!

Mailen Sie Ihre Anzeige an:
anzeigen@oppenheimer-druckhaus.de

Tom Wlaschiha

Jeder kann 
Opfer werden.
Wir sind an Ihrer Seite.

Opfer-Telefon: 116 006

www.weisser-ring.de
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Wir freuen uns auf deinen Besuch.
Aral Tankstelle Nieder-Olm, Pariser Straße 140 in 55268 Nieder-Olm

Unser 
Willkommensangebot 

im Januar.
Genieße entweder 

1 Bockwurst mit Brötchen,
1 Café Crème Größe M oder

3 Berliner jeweils für nur 1,00 €.

Unsere 
neue Leitung: 

Frau Csoti

Ihr Malermeister aus Rheinhessen – Qualität, die begeistert!

Keppentaler Weg 3     55286 Wörrstadt

06732  9329280

Komplett 
aus einer Hand: 

Decke. Licht. 
Akustik. Heizung.

morgen 
schöner wohnen

Keppentaler Weg 3, Wörrstadt
06732-9329253

plameco-rheinhessen@gmx.de

Öffnungszeiten nach Vereinbarung! 
www.plameco.de

Meisterbetrieb

55268 Nieder-Olm
Am Hofgut 1 – Gewerbepark
E-Mail: info@Jordan-Bedachungen.de
www.Jordan-Bedachungen.de
Tel. (06136) 9 23 73 73
Fax (06136) 9 23 73 74

Flach-/Steildach Abdichtungen
Dachbegrünung Reparaturen
Wärmeisolierungen Spenglerarbeiten 
Fassaden Carports/Dachstühle
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wvraktuell

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz informiert

INTERVIEW 

„Wir handeln und verantworten für Generationen” 

Nachgefragt bei Ronald Roepke, Geschäftsführer der wvr 

Herr Roepke, Sie wurden gerade vom 

Aufsichtsrat für fünf weitere Jahre als 

Geschäftsführer bestätigt. 2026 blicken 

Sie damit auf zehn Jahre wvr zurück. 

Wie fällt Ihre persönliche Bilanz aus?
Ich denke, wir haben in den vergan-

genen zehn Jahren viele wichtige Ent-

wicklungsschritte gemacht und entschei-

dende Themen angestoßen, auf denen 

wir heute aufbauen können. Vor allem 

haben wir früh erkannt, welche Heraus-

forderungen auf uns zukommen – mit 

den zentralen Fragen: Wie bereiten wir 

uns auf die Auswirkungen des Klimawan-

dels vor, wie können wir künftig Spitzen- 

bedarfe besser abdecken und wie pas-

sen wir unsere Kapazitäten klug an?Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Ein entscheidender Meilenstein war der 

Bau einer vierten Wasserkammer beim 

Haupthochbehälter in Wintersheim, den 

wir 2019 in Betrieb nehmen konnten. 

Wir haben das Fassungsvermögen ver-

dreifacht – ein erster sichtbarer Schritt 

einer Strategie, mit der wir auf Klima-

wandel und Kapazitätsschwankungen 

reagieren können. Gleichzeitig haben 

wir die Anzahl der Hochbehälter redu-

ziert. Der neue Hochbehälter in Uelvers-

heim hat beispielsweise drei kleinere er-

setzt und dennoch wurde das bisherige 

gesamte Fassungsvermögen mehr als 

verdoppelt.

Das klingt nach: weniger ist mehr.
Nicht nur das. Wir machen unser System 

weniger komplex, reduzieren den War-

tungsaufwand und senken die Unterhal-

tungskosten. Mit diesem Gedanken sind 

wir auch an unsere Organisationsstruk-

tur herangegangen: Wir haben uns ei-

nerseits klarer fokussiert und anderseits 

weitere Kompetenzen aufgebaut. Ein 

Beispiel ist die Netzsimulation, die wir 

mittlerweile im eigenen Haus durchfüh-

ren. Damit können wir unsere Bedarf-

sprognosen mit dem Zeithorizont 2040 

abbilden und ableiten, wo und wie wir 

uns künftig entwickeln müssen. Eine der 

zentralen Erkenntnisse, fast schon eine 

Binsenweisheit, ist der Ausbau unserer 

Gewinnungskapazitäten, um auf die 

Folgen des Klimawandels reagieren zu 

können.

Sie meinen damit die geplante Nord- 

galerie, für die im kommenden Jahr der 

erste Pilotbrunnen entstehen soll.
 Genau. Wenn man das im Interview zu-

sammenfasst, klingt es in der Rückschau 

viel einfacher, als es in der Praxis war 

und ist. Ich denke an die vielen Gesprä-

che, die wir über Jahre hinweg führen 

mussten – und immer noch führen. Ob 

mit der SGD (Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion), dem Umweltministe-

rium oder den zahlreichen Beteiligten: 

Bei solch einem Vorhaben berühren Sie 

ganz unterschiedliche Interessen. Wir 

haben deshalb ganz bewusst sowohl 

den behördlichen als auch den ehren-

amtlichen Naturschutz sowie die Land-

wirtschaft sehr frühzeitig in unsere Über-

legungen einbezogen.

wvr-Geschäftsführer Ronald Roepke erläutert PR-Experte Michael Bonewitz die Nordgalerie Guntersblum.

Bleiben Sie informiert über 
aktuelle Themen rund um 

Ihr Wasser mit der 
wvr-Kundenzeitung.

     

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

Jetzt downloaden oder scannen!

www.wvr.de

Ausbildung betrieblicher Brandschutz- und Evakuierungshelfer, 
Krisenmanagement, Alarm- und Evakuierungsplanungen, 
Flucht- und Rettungspläne 

www.straub-gefahrenschutz.de
info@straub-gefahrenschutz.de- für Ihre Sicherheit
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06130 94 40 84 
www.bestattungen-geis.de

Den klaren 
Durchblick behalten.

Transparenz dank einer 
Bestattungsvorsorge.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstlich zu erfahren, wie viel Liebe, Freund-

schaft und Achtung ihr entgegengebracht wurde.

Bärbel Muster
* 20.08.1935    † 14.02.2020

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise

zum Ausdruck brachten.

Gero und Claudia Muster 

Musterstadt, im Februar 2020

In schweren Zeiten
sind wir für Sie da

www.oppenheimer-druckhaus.de

IN MEMORIAM

Vor einem Jahr bist du gegangen auf 
eine Reise ohne Wiederkehr.
Stiller Schmerz hält uns gefangen,
denn wir vermissen dich so sehr.
Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden  – 
wir haben die Zeit noch nicht
gefunden.

Zum 1. Todestag meines lieben
Mannes, unseres Vaters und
Großvaters

Otto Muster

Deine Frau Marianne, Kinder
und Enkelkinder

Musterstadt, im April 2020 Danke

sagen wir von ganzem Herzen allen 
für die wohltuende Anteilnahme und 
für die tröstenden Worte.

 Johanna Muster
und Familie

Musterstadt, im August 2020

Es ist schön, 
dass es dich gab!

Karl Muster
* 11.10.1939      † 13.07.2018

Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben,
denn er lebt in unserer Liebe fort.

Klaus-Peter Muster
* 21.11.1958      † 17.02.2020

Wir werden dich sehr vermissen.

Christine mit Daniel und Melanie
Hans-Jörg und Ingrid Muster
Herbert Muster
und alle Angehörigen

Musterstadt
Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 1. März 2020, 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Musterstadt statt.

Du warst immer liebevoll und hilfsbereit
und musstest doch so Schweres leiden.
Doch jetzt ist Friede, Licht und Ruh,
so schmerzlich auch das Scheiden.

Wir nehmen Abschied von unserer gelieb-

ten Mutter, Schwester und Oma

Lieselotte Muster
* 23.11.1935     † 13.08.2020

In Liebe und Dankbarkeit

Jürgen und Hannelore Muster

Joachim, Iris und Mona Muster

Petra, Michael und Svenja Muster

Markus, Tanja und Kevin Muster

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 

dem 11.08.2020 um 15 Uhr auf dem 

Friedhof statt.

Hauptstraße10 - 55288 Armsheim

0 6734 24197-0

Du vermochtest es, die Herzen der Menschen  

Elli Schmidt   

†

Durch den Tod eines Menschen verlieren wir viel, aber 
niemals die mit ihm verbrachte Zeit. 

Sehr traurig, doch voller schöner Erinnerungen nehmen 
wir Abschied von 

Gerrit Kemmerling 
* 21.10.1967    † 12.12.2025

Annette 
Adam und Adel 

Traueranschrift: Fam. Kemmerling, 
Kapellenweg 21, 55270 Zornheim 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
findet am Freitag, dem 9. Januar 2026  um 13:00 Uhr in 
der kath. Kirche in Zornheim statt. 
Ein Kondolenzbuch liegt aus. 

 an alle, die Gerrit in den letzten schweren 
Monaten begleitet haben. 

Maria Knedelhans 
* 18.11.1931    † 17.12.2025

In Liebe und Dankbarkeit 

Joachim und Helga 

Andreas und Melanie 

Markus und Clarissa 

Hanna und Marc 

Ursula und Adrian mit Merle 

sowie alle Angehörigen 

Das Requiem mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 

Donnerstag, dem 08.01.2026  um 13:30 Uhr auf dem Friedhof 

in Nieder-Olm statt. Eine Kondolenzliste liegt aus. 

Traueranschrift:  

Joachim Knedelhans, Steinweg 1, 55576 Oppenheim 

Leg´ alles still 

in Gottes ewige Hände; 

das Glück, den Schmerz, 

den Anfang und das Ende. 

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied von 
unserem Vater und Opa

Günter Bolten
* 02.02.1939      † 19.12.2025

In Dankbarkeit und liebevoller Erinnerung
Dirk und Ralf
Pauline, Linda und Ben

© eyetronic - Fotolia.com
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www.grimme-kohl.de

Auf dem Langloos 8a     55270 Klein-Winternheim
Tel.: 06136 / 99 63 88     E-Mail: info@eisenacher-natursteine.de

Küchenarbeitsplatten
Fensterbänke
Bodenbeläge, Treppen
Waschtischplatten

Grabmale
Einfassungen
Abdeckplatten 
Urnenplattenbeschriftung 

In 3. Generation für Sie da! 

Lannerstraße 14 · 55270 Ober-Olm
Tel.: 06136 9978-46 · Fax: 06136 9978-47
Email: info@wassermann-oberolm.de 

 

Gerrit Kemmerling
 

 

 

Carneval-Verein Zornheim 1931 e. V. 
Der Vorstand

N A C H R U F

Plötzlich, völlig unerwartet hat ein Engel Flügel bekommen, 
viel zu früh ...

Wir trauern um unsere Mitarbeiterin und Kollegin

Stefanie BeckerStefanie Becker
* 04.03.1986   † 30.11.2025

Wir vermissen dich und deine liebevolle Art sehr  
und sind unendlich traurig.

Unsere Gedanken sind bei deiner Familie  
und deinen Angehörigen.

Die Erinnerungen an dich werden wir  
im Herzen tragen und dich nie vergessen.

Dein Bürodesign-Team Dein Bürodesign-Team 
Stefan, Heidi, Roger, MichiStefan, Heidi, Roger, Michi

Europaplatz 4, 64293 Darmstadt

Behaltet mich so, wie ich war, im Herzen.  
Erinnert euch und lächelt über manch gewesenen Augenblick. 

HERZLICHEN DANK
… für die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben 

… für die stille Umarmung  

… für helfende Hände  

… für die Anteilnahme bei der Trauerfeier  

… für jede Form der Unterstützung 

Ein besonderer Dank gilt den Pflegerinnen, dem Fachbereich  

Neurologie der Universitätsklinik Mainz und allen, die ihn während  

seiner Krankheit liebevoll und fürsorglich betreut und begleitet haben. 

Im Namen aller Angehörigen  

Heidi Kuntke
Stadecken, im Januar 2026

Gerhard 
Kuntke 

* 07.04.1948 

† 30.11.2025

TOTER SUCHT
ANGEHÖRIGEN

www.graebersuche-online.de

Volksbund Deutsche Kriegs gräber fürsorge e. V. 

KINDERKREBSHILFE MAINZ E.V.
geMAINZam gegen Kinderkrebs

Forschen

Helfen
Heilen

Spendenkonto:
Kinderkrebshilfe Mainz e.V.
Volksbank Darmstadt Mainz

IBAN: DE13 5519 0000 0200 2000 20
BIC: MVBMDE55

www.kinderkrebshilfe-mainz.de
info@kinderkrebshilfe-mainz.deWir setzen uns für die bestmögliche Behandlung von krebskranken

Kindern und Jugendlichen ein – jetzt und in Zukunft!

ODER DIREKT HIER:

KINDERKREBSHILFE MAINZ E.V.
geMAINZam gegen Kinderkrebs

ODER DIREKT HIER:

www.kinderkrebshilfe-mainz.de
info@kinderkrebshilfe-mainz.de
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Trockene Räume im Handumdrehen
bei Wasserschäden, Vermeidung von Schimmel  
und Geruch, Bau- und Estrichtrocknung sowie  
mobile Heizungen von 3 – 250 kW

 0 6 1 3 6  7 6 6 5 5 3 3
info@techno-2000.com

Hans Jürgen Deuster
Maler- und Stukkateurmeister

• Klassische Maler- und Lackierarbeiten • Tapezierarbeiten
•  die Techniken von Kalk- und Lehmputz • Stuckateurarbeiten
•  Treppenhaus- und Fassadenrenovierungen  • Bodenbeläge u.v.m.

Kreuznacher Straße 3  •  55271 Stadecken-Elsheim
06136 925453  •  www.malermeister-deuster.de

 Reparatur  Austausch
 elektrische Rollläden

 Fenster  Haustüren  Verglasungen
Partenheim   0160 98475033
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06736 335

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen 
viel Glück und Gesundheit! Ich danke  
allen meinen fleißigen Mitarbeiterinnen,  
Ihr seid ein tolles Team!

Nette Mitarbeiterin gesucht !Nette Mitarbeiterin gesucht !

Nachrichtenblatt „aktuell” Nieder-Olm
Nachrichtenblatt Alzey-Land
Nachrichtenblatt Wörrstadt

Karolina Wieland

GEWERBLICHE  
ANZEIGEN

Beratung - Verkauf 

Tel. 06734 24197-11
Fax 06734 24197-20 

k.wieland@oppenheimer-druckhaus.de

GmbH

Taxi4you - Ihr zuverlässiger

Taxi Dienst in der Region
Krankenfahrten, Dialyse, Flughafentransfer und Mehr

0 61 36  99 426 990 61 36  99 426 99

Pflege mit Herz und Kompetenz 

Taramed 
Ambulanter Pflegedienst GmbH 
Pariser Straße 92 
55268 Nieder-Olm 
Telefon:  06136 7644051 
Fax:  06136 7644052 
Mobil:  0170 5472421 
www.taramed-pflege.de

 Beratung 
 Betreuung 
 Altenpflege 
 Krankenpflege
 Behandlungspflege 
 Hauswirtschaft
 24 Stunden erreichbar 

Mitglied des bpa - zugelassen von allen Krankenkassen und Pflegekassen

seit 25 Jahren!

hausmeisterservice@noune-agouzoul.de

Wir wünschen allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten  
ein frohes und gesundes Neues Jahr 2026.

  

tanzschuleviviengubi
Einfach mal TANZEN!
Neue Tanzkurse für Paare  
Start Januar & Februar 2026
– in Wörrstadt und Alzey –  
Probieren Sie es aus! 

 0172 41 00 869   tanzschuleviviengubi.de

Wir Wir wünschenwünschen 
allenallen Kunden,Kunden, 
FreundenFreunden 
und und 
BekanntenBekannten

ein ein 
frohes frohes 
NeuesNeues
 Jahr  Jahr 
20262026

Krankenfahrten

Flughafentransfer 

Taxidienst 

Großraum

06136

997999
Ihr Taxi in Nieder-Olm

www.taxi-cars.de

Hier erfahren Sie die restlichen Gewinnernummern, die für 19. Dezember 
bis Heiligabend gezogen wurden. 
Die Gewinne können bis 31. März 2026 unter Vorlage des Adventskalen-
ders eingelöst werden. 

Hinweis: Beim Gewinn „Konzertkarten Bachchor Mainz“ haben sich die 
Kontaktdaten geändert: 06723 602170, karten@tickets-fuer-rhein-main.de 

Bei Fragen zum Gewinn: Martin Beck, ymbeckaction@me.com
Alle 4.000 Kalender wurden verkauft. Der Lions Club Nieder-Olm bedankt 
sich herzlich bei allen Unterstützern seines Adventskalenders. Informatio-
nen über die regionalen Projekte, in die die Erlöse fließen, werden auf der 

Gewinn-LosNr.

1062
1092
1172
1174
1203
1242
1245
1418
1440
1495
1513
1541
1695

1753
1760
1798
1818
1835
1844
1939
1944
1971
2029
2058
2080
2083

2092
2117
2128
2149
2255
2309
2402
2416
2431
2447
2460
2538
2543

2555
2579
2606
2614
2633
2673
2941
2942
2981
3030
3074
3093
3098

3121
3173
3235
3293
3294
3328
3354
3396
3407
3434
3530
3538
3564

3565
3576
3596
3633
3675
3790
3895
3918
3946
3976
4026
4034
4041

4152
4377
4407
4413
4427
4470
4484
4554
4565
4573
4622
4666
4672

4765
4792
4821
4827
4854
4897
4934
4977
4979

Adventskalender 2025 
Lions Club Nieder-Olm    
Veröffentlichung der Gewinnzahlen 
vom 19. bis 24. Dezember

Viel 
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fleischwaren-sutter.de

- 4 x mehr Verkaufsfläche
- 60 Parkplätze
- Frischfleisch-Spezialitäten
- Küchenfertige Gerichte
- Handels- & Feinkostartikel
- Wöchentliche Angebote

Neuer
Werksverkauf
in Wörrstadt
Ober-Saulheimer Str. 18 – neben ALDI


